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1 Veranlassung, Verantwortlichkeit und Gegenstand der Antragstellung 

Die Antragstellerin beabsichtigt eine schwimmende Photovoltaikanlage (im Folgenden 
Floating-PV-Anlage (abgekürzt FPVA)) mit einer Gesamtleistung von etwa 13 MWp auf dem 
Stürmlinger See in Durmersheim (Landkreis Rastatt) zu errichten und zu betreiben. 

Die geplante FPVA ist unterteilt in eine Eigenverbrauchsanlage (ca. 0,73 MWp), mit der das 
Kieswerk Wilhelm Stürmlinger & Söhne GmbH & Co. KG (im Folgenden Stürmlinger) ver-
sorgt werden soll, und in eine Volleinspeiser-Anlage (ca. 12,3 MWp), deren Erträge in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Es ist geplant, die Eigenverbrauchsanlage an 
Stürmlinger (oder eine von Stürmlinger bereitgestellte andere Gesellschaft) zu verkaufen 
und in diesem Zuge die hier beantragte Genehmigung, soweit sie die Eigenverbrauchsan-
lage betrifft, zu übertragen. Die Volleinspeiser-Anlage verbleibt im Besitz der SPV Solarpark 
120. GmbH & Co. KG. Es ist geplant, dass die ortsansässige Bürgerenergiegenossenschaft 
und die Wilhelm Stürmlinger & Söhne GmbH & Co. KG sich über  Kommanditanteile an der 
Betreibergesellschaft beteiligt. 

Die Genehmigung für die Eigenverbrauchsanlage und die Volleinspeiser-Anlage werden 
hiermit zusammen beantragt, da sie zeitgleich errichtet werden und gemeinsam ggfs. rele-
vante Einwirkungen auf das Wasser erzeugen. Es wird darum gebeten, die Aufteilung in 
Anlagenteile im Rahmen der Genehmigung insoweit zu berücksichtigen, dass entweder se-
parate Bescheide für die einzelnen Anlagenteile erlassen werden, oder ein gemeinsamer 
Bescheid der, sofern möglich oder erforderlich, Auflagen und Nebenbestimmungen, die nur 
für einen Anlagenteil gelten sollen, spezifisch für diesen Anlagenteil (Eigenverbrauchsan-
lage oder Volleinspeiser-Anlage) festlegt. 

Soweit in diesem Antrag und den Fachbeiträgen ohne weiteren Zusatz die Begriffe 
„schwimmenden PV-Anlage“ (kurz: „FPV-Anlage“) oder „Vorhaben“ verwendet wer-
den, ist damit das Gesamtvorhaben, bestehend aus Volleinspeiser-Anlage und Eigenver-
brauchsanlage, gemeint. 
 

 
Abbildung 1: Eigenverbrauchsanlage und Volleinspeiser-Anlage 
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Die Eigenverbrauchsanlage und die Volleinspeiser-Anlage (s. Abb. 1) werden hiermit zu-
sammen beantragt und gemeinsam errichtet.  

 

Als Antragstellerin tritt auf: 

SPV Solarpark 120. GmbH & Co. KG 
Am Haag 10 
82166 Gräfelfing 

  

Als verantwortlicher Generalunternehmer und Ansprechpartnerin für den Bau der Gesamt-
anlage tritt auf:  

BayWa r.e. Solar Projects GmbH 
Arabellastraße 4 
81925 München. 

 
Die Zuständigkeiten für den Betrieb der Anlage werden wie folgt verteilt sein:  

Volleinspeiser-Anlage: 

SPV Solarpark 120. GmbH & Co. KG  
Am Haag 10 
82166 Gräfelfing 

 

Im Falle einer Veräußerung: Eigenverbrauchsanlage 

Wilhelm Stürmlinger & Söhne GmbH & Co. KG 
vertreten durch Kieswerk Stürmlinger Verwaltungs GmbH 
Industriestraße 12 
76448 Durmersheim 

 

Die Planungen verfolgen das Ziel des Ausbaus der Gewinnung erneuerbarer Energien. 
Durch die Einsparung von ca. 8.150 t CO2 jährlich trägt die geplante FPV-Anlage zur Errei-
chung der Klimaschutzziele mit bei. Die nationalen Klimaschutzziele sehen aktuell vor, bis 
zum Jahr 2030 mindestens 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneu-
erbaren Energien bereitzustellen. Auch Baden-Württemberg hat sich mit der Novelle des 
Klimaschutzgesetzes im Jahr 2021 das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis zum 
Jahr 2030 gegenüber dem Referenzjahr 1990 um mindestens 65 Prozent zu reduzieren.    

Die Erzeugung von Strom mit Photovoltaikanlagen stellt eine nachhaltige Methode dar, 
durch Umwandlung des Sonnenlichts klimafreundliche regenerative Energie zu gewinnen. 
Die Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen erfordert allerdings - im Vergleich zur kon-
ventionellen Stromerzeugung in Kraftwerken - einen deutlich erhöhten Flächenbedarf. Fer-
ner eignet sich nicht jede Fläche für die Energieerzeugung durch Solarmodule.  
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Bevorzugt werden in erster Linie Flächen, die einer anderen Nutzung nicht zugänglich sind 
wie Dächer, Industriebrachen oder landwirtschaftlich nicht nutzbare Flächen. Darüber hin-
aus treten zusätzlich Wasserflächen und hier im Besonderen durch menschliche Eingriffe 
generierte bzw. vorgeprägte Gewässer wie zum Beispiel Baggerseen in den Fokus. Diese 
können mit sogenannten „schwimmenden" Photovoltaikanlagen belegt werden. Schwim-
mende Photovoltaikanlagen werden seit über 10 Jahren auf Wasser gebaut und sind tech-
nisch ausgereift. Die Vorteile dieser Photovoltaikanlagen liegen in einem besonders hohen 
Wirkungsgrad und der geringen Flächenkonkurrenz.  

Neben den Klimaschutzzielen stehen beim Umbau der Energieversorgung auch die Versor-
gungssicherheit sowie die Wirtschaftlichkeit und die Umweltverträglichkeit der Energie-
produktion im Fokus. Auch diesen Zielen kann mit dem geplanten Vorhaben entsprochen 
werden.  

Die Errichtung der schwimmenden PV-Anlage bedarf nach § 28 des Wassergesetzes Baden-
Württemberg (WG BW) sowie nach §§ 8 und 9 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Demgemäß beantragt die SPV Solarpark 120. GmbH & 
Co. KG mit den vorliegenden Unterlagen eine gehobene wasserrechtliche Erlaub-
nis für die Errichtung und den Betrieb der schwimmenden PV-Anlage auf dem 
Stürmlinger See in Durmersheim.  

Der vorliegenden Erläuterungsbericht (Teil I des Antrags) enthält eine Beschreibung der 
geplanten schwimmenden PV-Anlage und eine Zusammenfassung der möglichen relevan-
ten vorhabensbedingten Auswirkungen, die in eigenständigen Fachgutachten betrachtet 
und bewertet werden.  

Der Fachbeitrag Umwelt und Naturschutz (Teil II des Antrags) weist eine schutzgutbezo-
gene Umweltprüfung auf. Darüber hinaus wird beurteilt, ob durch das Vorhaben die arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutz-Gesetz (BNatSchG) aus-
gelöst werden. Im Rahmen einer landschaftspflegerischen Begleitplanung erfolgt gemäß § 
15 BNatSchG die Darstellung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie ggf. 
von der zum Eingriffsausgleich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen.  

Die möglichen vorhabensbedingten Auswirkungen auf die limnologischen Verhältnisse (Teil 
III) sowie auf den Fisch- und Wasserpflanzenbestand (Teil IV) werden in eigenständigen 
fachgutachterlichen Stellungnahmen einer Beurteilung unterzogen. 

Da für die Errichtung (Montage) der schwimmenden PV-Anlage der zeitweise Einsatz von 
treibstoffbetriebenen Booten erforderlich wird, wird mit den vorliegenden Unterlagen auch 
eine Sondernutzungserlaubnis für die Wasserfahrzeuge beantragt. 

Der Gewässerrandstreifen wird durch die Verlegung des Stromkabels, der Anlage der Slip-
stelle für das Wartungsboot und die Einsetzung der Modulflöße während der Errichtung der 
FPV Anlage betroffen sein. Für diese Maßnahmen wird eine Ausnahme vom Gewässer-
randstreifen nach § 38 WHG, Abs. 5 beantragt. 
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2 Rechtliche Grundlagen  

Die schwimmende PV-Anlage stellt eine Anlage auf einem oberirdischen Gewässer dar. 
Nach § 28 WG BW in Verbindung mit § 36 (WHG) bedürfen die Errichtung und der Betrieb 
von Bauten oder sonstigen Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern und 
deren wesentliche Änderung, soweit diese nicht der Gewässerunterhaltung dienen, einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis oder Bewilligung, wenn dadurch der Wasserabfluss, die Un-
terhaltung des Gewässers oder die ökologischen Funktionen des Gewässers beeinträchtigt 
oder die Schifffahrt oder die Fischerei gefährdet oder behindert werden können.  

Nach § 28 WG BW gelten die für die Zulassung einer Gewässerbenutzung und die für Was-
serbenutzungsanlagen bestehenden Bestimmungen. Der Bau der Anlage stellt eine Benut-
zung eines Gewässers gemäß § 9 WHG dar, die nach § 8 WHG einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis bedarf. 

Beantragt wird eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 15 WHG. Das 
berechtigte Interesse der Antragstellerin an der gehobenen Erlaubnis ergibt sich aus der 
damit verbundenen höheren Rechtssicherheit, da privatrechtliche Abwehransprüche mit der 
gehobenen Erlaubnis ausgeschlossen werden. Die erhöhte Rechtssicherheit begünstigt die 
strategische und betriebswirtschaftliche Beurteilung der Investitionen und ermöglicht da-
mit eine sichere Projektfinanzierung. Zudem bietet sie eine sicherere Grundlage für weitere 
Vertragsgestaltungen, wie bspw. Pachtverträge, Garantien etc. Des Weiteren sind die Kom-
ponenten wie beispielsweise die PV-Module auf eine Laufzeit von mind. 30 Jahre ausge-
legt.     

Die Kiesgewinnung am Stürmlinger See steht unter Bergrecht. Für die geplante baupla-
nungsrechtliche Nutzung des Gewässers als Standort für die FPV-Anlage muss die entspre-
chende Fläche aus dem Bergrecht entlassen werden. Der dazu erforderliche bergrechtliche 
Abschlussbetriebsplan befindet sich in Aufstellung.  

PV-Anlagen sind im planungsrechtlichen Außenbereich grundsätzlich nicht als privilegierte 
bauliche Anlagen zulässig. Daher wird durch die Aufstellung eines Bebauungsplans das 
Planungsrecht und die Investitionssicherheit geschaffen werden. Die Aufstellung des Be-
bauungsplans erfolgt durch die Gemeinde Durmersheim in einem parallelen Verfahren.  

Die Festsetzung eines Sondergebietes „Förderung erneuerbarer Energie - schwimmende 
PV-Anlage“ ist nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Daher ist ebenfalls eine An-
passung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes Durmersheim im 
Parallelverfahren zum Bebauungsplanverfahren erforderlich. Die Anpassung des FNP ist 
seitens der Gemeinde derzeit in Überarbeitung. 

Der Stürmlinger See nimmt im derzeitigen Zustand eine Fläche von ca. 49,3 ha ein. Damit 
unterschreitet der Baggersee knapp die Flächengröße von 50 ha, ab welcher er unter die 
Regelungen der Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) fällt. Im Jahr 2021 wurde 
eine Abbauerweiterung genehmigt, nach deren Umsetzung der See eine Fläche von ca. 
58,2 ha erreichen wird. Aufgrund der zeitnahen Überschreitung der relevanten Größe der 
Wasserfläche werden die Regelungen der EG-WRRL im Rahmen des Antrags mitberück-
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sichtigt. Die EG-WRRL verfolgt einen umfassenden, integrativen Ansatz, der den nachhal-
tigen Ressourcenschutz und den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der ökologischen Funk-
tionsfähigkeit der Gewässer in den Mittelpunkt stellt. Für das beantragte Vorhaben wird 
nach der EG-WRRL die Einhaltung des Verschlechterungsverbots und des Verbesserungs-
gebots geprüft.  

Als Fahrzeug zur Wartung oder für sonstige Einsatzzwecke sollen elektrobetriebene Motor-
boote genutzt werden. Für den Einsatz dieser wird eine Zulassung gemäß § 21 WG mit dem 
vorliegenden Antrag mitbeantragt.  

Bei stehenden Gewässern gilt der festgesetzte Gewässerrandstreifen nach § 38 WHG und 
§ 29 WG von zehn Metern Breite im Außenbereich. Im Gewässerrandstreifen ist die  Errich-
tung von baulichen und sonstigen Anlagen sowie das Entfernen von standortgerechten Bäu-
men und Sträuchern verboten. Der auf der schwimmenden Anlage gewonnene Strom wird 
über eine Leitung an Land und dort weiter bis zu einem geeigneten Einspeisepunkt geführt. 
Im Uferbereich wird dabei in den Gewässerrandstreifen eingegriffen. Auch durch die Ge-
staltung der Slipstelle für das Wartungsboot und des Bereichs zur Einsetzung der Modul-
flöße wird der Gewässerrandstreifen betroffen sein. Gegebenenfalls wird bei diesen Maß-
nahmen auch das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern in kleineren 
Umfang erforderlich. Für diese Maßnahmen wird ebenfalls eine Ausnahme vom Gewässer-
randstreifen nach § 38 WHG Abs. 5 mitbeantragt. Hierbei ist zu beachten, dass die Maß-
nahmen ausschließlich in Uferbereichen stattfinden, die bereits bergrechtlich als Abbau-
bereich genehmigt sind und bei denen der denkbare Eingriff einschließlich des erforderli-
chen Ausgleichs bereits im Planfeststellungsbeschluss genehmigt worden ist.  

Gemäß § 2 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG 2023) liegt die Errich-
tung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragen-
den öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht wer-
den. 

 

 

3 Lage, Größe und Eigentumsverhältnisse des Vorhabenbereichs 

Die FPV-Anlage soll auf dem Stürmlinger See (RA75-29) errichtet werden, welcher als Bag-
gersee ein künstliches Gewässer darstellt. Der geplante Anlagenstandort befindet sich 
im zentralen westlichen Bereich des bestehenden Baggersees, auf Teilen der Flurstücke 
Nr. 10409, Nr. 10410, Nr. 10414, Nr. 10416, Nr. 10417 und Nr. 10418 (Gemarkung Durmers-
heim, Landkreis Rastatt) (s. Anlagen I.1 und I.2).  

Die Flurstücke befinden sich alle im Eigentum der Minerva GmbH, Industriestr. 12, 76448 
Durmersheim, der Grundstücksgesellschaft der Wilhelm Stürmlinger & Söhne GmbH & Co. 
KG.  
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Die derzeitige Planung sieht eine Unterteilung der Anlage in eine Eigenversorgungsanlage 
für das Kieswerk Stürmlinger mit einer Flächengröße von 0,4 ha, sowie einer 6,58 ha großen 
Anlage zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz vor (Volleinspeiser-Anlage). Die von 
der FPV-Anlage insgesamt belegte Fläche von 6,98 ha nimmt einen Anteil von ca. 14,2 % 
an der derzeit bestehenden 49,26 ha großen Wasserfläche des Stürmlinger Sees ein.  

Mit der zuletzt genehmigten Erweiterung des Kiesabbaus nach Nordwesten wird sich die 
Wasserfläche auf ca. 58,2 ha vergrößern und der Flächenanteil der FPV-Anlage auf ca. 12 % 
verringern.  

Der minimale Abstand der schwimmenden Anlage zum Ufer der Betriebsfläche am West-
rand des Sees beträgt ca. 49 m. Zum aktiven Abbaubereich der Erweiterungsfläche nord-
westlich der FPV-Anlage beträgt der Mindestabstand ca. 64 m (s. Anlage I.2).  

Der Zugang zur gesamten FPV-Anlage für Wartungsarbeiten u. ä. kann über die Betriebs-
fläche des Kieswerks erfolgen.  

Zur Energieversorgung des Kieswerks wird der in der Eigenverbrauchs-Anlage gewonnene 
Strom über eine Leitung von der schwimmenden Eigenverbrauchs-Anlage zu den Betriebs-
flächen am Westufer, weiter durch den Betriebstunnel unter der B 36 und der DB-Trasse 
hindurch bis zur Übergabestation im Kieswerk geleitet. Der genaue Verlauf der Leitungs-
trasse ist noch nicht konkretisiert, wird sich jedoch ausschließlich auf Betriebsflächen der 
Fa. Stürmlinger erstrecken, die sich ebenfalls vollständig im Eigentum der Minerva GmbH 
befinden. Der Tunnel wurde von der DB AG errichtet und wird von der Fa. Stürmlinger be-
trieben. Sie ist in der Nutzung des Tunnels frei. Eine Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG 
wird abgeschlossen.  

Zur Einspeisung des in der Volleinspeiser-Anlage erzeugten Stroms in das öffentliche Netz 
der Netze BW ist ein Anschluss an einen ca. 450 m westlich der FPV-Anlage gelegenen 
Einspeisepunkt auf Flurstück Nr. 5700/26 (Gemarkung Durmersheim) im Kieswerk der Fa. 
Stürmlinger vorgesehen. Auch die Einspeisung des ggfs. nicht durch das Kieswerk ver-
brauchten, in der Eigenverbrauchsanlage erzeugten Stroms erfolgt dort (Überschussein-
speisung). 

 

 

4 Bestehende Nutzungen und Ausweisungen 

Der Stürmlinger See ist ein Baggersee, der vorrangig zur Rohstoffgewinnung genutzt wird. 
Das Kieswerk der Fa. Stürmlinger ist westlich des Sees gelegen und von den Seeflächen 
durch eine Schienentrasse der DB AG und durch die Bundesstraße B 36 getrennt. Der mit 
einem Schwimmbagger gewonnene Rohstoff wird über Schwimmbänder zur Landzunge an 
das westliche Seeufer gefördert und dort auf einer Rohkieshalde zwischengelagert. Der 
Transport ins Kieswerk erfolgt über Förderband, das die o.g. Verkehrstrasse durch einen 
Tunnel unterquert.  
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Die aktuelle Rohstoffgewinnung erfolgt im Nordwesten des Baggersees in der im Jahr 2021 
zum Abbau genehmigten ca. 12 ha großen Erweiterungsfläche. Die betrieblichen Planungen 
sehen eine zukünftige Erweiterung der Abbaufläche nach Norden vor.  

Ein die landwirtschaftliche Flächen nördlich des Sees bewirtschaftender Erdbeeranbaube-
trieb entnimmt dem Baggersee Oberflächenwasser zu Beregnungszwecken. 

Ein der Freizeitnutzung unterliegendes Privatgrundstück ist ca. 240 m südwestlich am Ufer 
des Baggersees gelegen.  

In etwa der gleichen Entfernung zur FPV-Anlage befindet sich am Südwestufer auch das 
Vereinsheim des Sportfischereivereins Petri-Heil-Durmersheim e.V, der die fischereiliche 
Hege und Pflege des Stürmlinger Sees wahrnimmt. Zahlreiche Angelplätze sind entlang des 
Nord-, Ost- und Südufers in einem Abstand von mindestens 185 m zur FPV-Anlage verteilt. 

Weitere Nutzungen bestehen am Stürmlinger See nicht.  

Der Stürmlinger See befindet sich außerhalb von Wasserschutz-, Naturschutz- oder Land-
schaftsschutzgebieten sowie Natura 2000-Gebieten. Des Weiteren ist der See weder Be-
standteil eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes nach § 78 WHG noch eines Risi-
kogebiets nach § 78b WHG. 

Entlang des Süd- und des Südostufers ist das geschützte Biotop Feldgehölz am Durmers-
heimer Baggersee ausgewiesen. Am Nordufer besteht das geschützte Biotop Verlandungs-
bereiche an der Kiesgrube Stürmlinger. 

Die Errichtung und der Betrieb der FPV-Anlage ist bei den bestehen Ausweisungen und 
Nutzungen mit einem geringen Konfliktpotenzial verbunden. Dementsprechend weist der 
Energieatlas Baden-Württemberg für den Stürmlinger See ein hohes FPV-Potenzial aus.   

Für schwimmende PV-Anlagen wurde in einer GIS-gestützten Potenzialanalyse rechnerisch 
das wirtschaftlich-praktisch erschließbare Potenzial über einen Katalog an abgestuften 
Restriktionskriterien ermittelt. Dazu wurde ein Katalog von sog. harten und weichen Rest-
riktionskriterien erstellt, welche verschiedenen Nutzungskonkurrenzen, Schäden an Flora 
und Fauna sowie einer hydrologischen Destabilisierung vorbeugen sollen. Liegen die be-
trachteten Gewässerflächen innerhalb harter Restriktionsflächen, werden sie als ungeeig-
net für eine Installation einer FPV-Anlage angesehen. Falls diese Gewässerflächen sich 
innerhalb weicher Restriktionsflächen befinden, werden diese hingegen als bedingt zur 
FPV-Nutzung geeignet eingestuft. Eine als geeignet erfolgte Einstufung setzt voraus, dass 
dort keinerlei Restriktionen zu berücksichtigen sind. Die Ergebnisse der Potenzialanalyse 
sind im Energieatlas Baden-Württemberg (www.Energieatlas-bw.de/sonne/Sonderfla-
chen/ermitteltes-pv-potenzial-auf-baggerseen) dargestellt. Für den Stürmlinger See wur-
den keine Restriktionen festgestellt. Er wird daher der Eignungsklasse geeignet zugeord-
net. Damit ist er einer von 69 der insgesamt 674 in Baden-Württemberg analysierten Bag-
gerseen, die in der Potenzialstudie als geeignet oder bedingt geeignet eingestuft werden.  
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5 Beschreibung der FPV-Anlage  

5.1 Prinzip der schwimmenden PV-Anlage  

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine bauliche Nutzung des Stürmlinger Sees mittels 
einer schwimmenden PV-Anlage zur Eigenversorgung des Kieswerks der Wilhelm Stürmlin-
ger & Söhne GmbH & Co. KG (Eigenverbrauchs-Anlage) und zur Stromeinspeisung in das 
öffentliche Netz (Volleinspeiser-Anlage), vgl. Beschreibung in Punkt 1. Der Betrieb der An-
lage ist auf 30 bis 35 Jahre angesetzt.  

Das Konzept der FPV-Anlage wird in einem Baukastenprinzip realisiert. Das Grundelement 
bilden einzelne Solarboote, in denen über eine Stahlkonstruktion vier bis sechs HDPE-
Schwimmkörper miteinander verbunden sind. Auf der Stahlkonstruktion sind pro Solarboot 
16 bis 18 Solarmodule befestigt. Dabei bilden jeweils neun Photovoltaikmodule gegenei-
nander orientiert mit ca. 12° Neigungswinkel in Ost-West Ausrichtung eine Satteldach-
struktur. Sollte in der Ausführungsplanung auf das sogenannte Doppelboot zurückgegriffen 
werden, werden 32 bis 36 Module pro Boot installiert und jeweils 18 Module bilden eine 
Satteldachstruktur (je 9 nach Osten und 9 nach Westen). Die Solarboote werden durch 
starre oder teilflexible Verbinder fest miteinander zu einer schwimmenden Plattform ver-
bunden, die fest mit dem Grund des Sees vertäut wird. Die geplante FPV-Anlage ragt mit 
den Modulen bis zu 0,91 m und mit den weiteren Anlagenbestandteilen (Transformatorsta-
tionen) rund 3,2 m aus der Wasseroberfläche.  

Den prinzipiellen Aufbau einer FPV-Anlage verdeutlichen die Abbildungen 2 bis 4. 

Für das Baukastensystem zur Errichtung standardisierter schwimmender Photovoltaik-
Kraftwerke wurde der BayWa r.e. Solar Projects GmbH das VDE-Zertifikat (s. Anhang I.1) 
verliehen. Dieses Qualitätszertifikat umfasst die Bereiche Projektorganisation und Kon-
struktion, Komponentenauswahl, Einkauf, Logistik sowie Aspekte der Systeminstallation, 
Inbetriebnahme, Wartung und Qualitätssicherung. 

Hersteller der FPV-Anlage ist die ZIMMERMANN PV-Floating, Sandelholzstr. 1, 88436 
Oberessendorf. 

 
Abbildung 2: Aufbau eines einzelnen Solarboots (Quelle: BayWa r.e.)  
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Abbildung 3: Seitenansicht einer PV-Anlage (Quelle: Zimmermann PV-Floating) 

 

 
Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung zum Aufbau einer schwimmenden PV-Anlage 

(Quelle Zimmermann PV-Floating) 

 

Die Energiewandlung und der konzeptionelle Aufbau einer schwimmenden Photovoltaikan-
lage entsprechen der einer Freiflächenanlage. Die Solarmodule bestehen aus fotoaktiven 
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Solarzellen auf Silizium-Basis. Die Solarmodule werden beim Bau der Anlage in Reihe zu 
Strings zusammengefasst. Mehrere Strings parallel werden dann wiederum an einen 
Wechselrichter geschaltet. Dieser wandelt den Gleichstrom der Module in Wechselstrom 
für die Einspeisung ins Stromnetz um. Ein Wechselrichter bündelt i.d.R. etwa 150 kW – 350 
kW und wandelt die Spannung auf ca. 800 V AC. Die Trafostationen sammeln die Wech-
selrichterleistung und wandeln die Spannung auf 20 kV. Dadurch können die Leitungsquer-
schnitte für den Energieabtransport reduziert und die gesamte Anlagenleistung von etwa 
12 MW über ein Mittelspannungskabel abgeführt werden.  

Der markanteste Unterschied zu Anlagen auf dem Land ist, abgesehen von den Auftriebs-
körpern, die Orientierung der Photovoltaikmodule. Die Orientierung für den optimalen Er-
trag je Modul in Deutschland ist i.d.R. Süd-ausgerichtet mit einer Neigung von etwa 25°. 
Bei einer Aufständerung mehrerer Reihen muss allerdings aufgrund der Verschattung der 
vorgelagerten Reihen ein großer Abstand eingehalten werden und die Anlage beansprucht 
eine relativ große Grundfläche. Um die beanspruchte Seefläche zu reduzieren, bilden des-
halb jeweils zwei Photovoltaikmodule mit ca. 12° Neigungswinkel eine Satteldachstruktur. 
Die fotoaktiven Oberflächen der Module sind dabei nach Ost bzw. West ausgerichtet. Somit 
reduziert sich zwar der Ertrag pro Modul, der Ertrag in Bezug auf die beanspruchte Seeflä-
che ist jedoch höher. Die so entstandenen Reihen erstrecken sich in Nord-Süd-Richtung. 
Die Wechselrichter und Trafostationen werden auf eigenen Schwimmkörpern zwischen den 
Modulen installiert. 

Um den Einfluss auf das Gewässer so gering wie möglich zu halten, werden Montageab-
stände zwischen den Modulen, den Modulbooten und den Wartungswegen eingehalten. 
Die daraus resultierenden Vorteile sind zum einen eine größere Lichtdurchlässigkeit der 
Gesamtkonstruktion, somit verdunkelt die Anlage die überbaute Fläche nur bedingt. Ein di-
rekter Wasserkontakt und damit der Anteil mit kompletter Verschattung ergibt sich somit 
für nur ca. 15 % der Gesamtgröße der FPV-Anlage.  

Es kann so weiterhin noch Licht an die Seeoberfläche gelangen. Zum anderen kann durch 
diese Konstruktion eine gute Belüftung der Wasseroberfläche erreicht werden (s. Abb. 5). 
Diese wird durch den entstehenden Kamineffekt noch weiter verstärkt. Die erhöhte Luftzir-
kulation ist hierbei nicht nur für den Baggersee von großer Bedeutung, sondern trägt auch 
zur Modulkühlung bei. 

 
Abbildung 5: Belüftung durch Kamineffekt (Quelle: BayWa r.e.) 
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Die FPV-Anlage wird voraussichtlich aus 1.272 Solarbooten bestehen, von denen etwa 
1.200 Solarboote die Volleinspeiseranlage und etwa 72 Solarboote die Eigenversorgungs-
anlage bilden. 

 

 

5.2 Montage der Anlage  

Eine allgemeine Beschreibung der Bauphase mit Standort-Management, Montagebereich, 
mechanischer und elektronischen Montage sowie Verankerung enthält der Anhang I.5.  

Die Anlieferung der PV-Module und sonstiger Bestandteile erfolgt über die Werkszufahrt 
des Kieswerks am westlichen Ufer. Die Werkszufahrt soll auch für zukünftige Wartungsar-
beiten genutzt werden. 

Für die Montage der Anlage wird ein ca. 25 m breiter und ca. 80 m langer Montagebereich 
angelegt. Für das Einbringen der Komponenten auf das Gewässer wird eine temporäre 
Slipstelle mit Neigung zum See angelegt. Hierbei wird in Teilbereichen der vorhandene 
Kies bis etwa 0,4 Höhenmeter unter der Wasseroberfläche abgetragen.  

Es ist vorgesehen, den Montagebereich im Nordwesten des Sees auf den Abbauerweite-
rungsflächen anzulegen (s. Anlage I.2). Diese Flächen sind bereits beräumt und vegetati-
onsfrei (s. Abb. 6). Sie werden zeitweise als Lager- und Regiefläche durch das Kieswerk 
genutzt. Mittelfristig werden die Flächen zur Kiesgewinnung abgebaut. Natürlich gewach-
sene, ungestörte Böden werden nicht beansprucht. Eine Flächenversiegelung findet nicht 
statt.  

 

 
Abbildung 6: Geplante Montagefläche (Quelle: arguplan GmbH)  
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Weitere Flächen zur Zwischenlagerung der angelieferten Anlagenkomponenten stehen im 
beräumten Erweiterungsbereich zur Verfügung. Insgesamt werden von der verfügbaren ca. 
2 ha großen Fläche ca. 1 ha für die Montage und Zwischenlagerung benötigt. Daher kann 
die Zwischenlagerung der Bauteile und auch die Vormontage der Anlage in einem ausrei-
chenden Abstand vom Ufer erfolgen, ohne dass die Gefahr besteht, dass Bauteile oder 
Stoffe ins Wasser gelangen und verloren gehen können. 

Die an Land montierten Solar- und Wechselrichterboote werden in Gruppen sukzessive zu 
Wasser gelassen, zu einer Bootsreihe miteinander verbunden und mit einem Schubboot an 
den vorgesehenen Ort transportiert, wo sie an die schwimmende Anlage gekoppelt werden 
(s. Abb. 7). Das Schubboot wird elektrisch angetrieben.       

 

 
Abbildung 7: Beispieldarstellung zur Montage einer FPV-Anlage (Quelle: Zimmermann PV) 

 

Die Errichtung der Anlage kann voraussichtlich innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen 
werden. Nach der zeitlich begrenzten Montagephase stehen die Flächen der Fa. Stürmlin-
ger wieder für den Betrieb zur Verfügung.   

Für den mit der Montage verbundenen Eingriff in den Gewässerrandstreifen wird eine Aus-
nahme vom Gewässerrandstreifen nach § 38 WHG Abs. 5 mitbeantragt. 
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5.3 Verankerung 

Die Verankerung der FPV-Anlage erfolgt mit Ankern unter Wasser. Die Anlage wird dabei 
mithilfe von Ankerbooten und Verankerungsleinen, die mit individuellen horizontalen und 
vertikalen Winkeln unter der Anlage bis zum Boden gespannt verlaufen, an den Ankern 
befestigt (s. Abb. 8).  

Anhand der für den geplanten Standort und der geplanten Anlagengröße ermittelten Be-
messungswindlasten wurde durch die Blue C GmbH ein Verankerungskonzept für die 
schwimmende Anlage erstellt. Für die geplante FPV-Anlage sind Stand heute 56 Unterwas-
ser-Ankerpunkte vorgesehen. Zusätzlich werden weitere Ankerpunkte zur Vertäuung des 
Schwimmbaggers errichtet, die dem Parallelbetrieb des Rohstoffabbaus im Stürmlinger See 
ohne gegenseitige Beeinträchtigung dienen. Die finale Anzahl ergibt sich aus der Ausfüh-
rungsplanung. 

Als Ankerpunkte werden unverzinkte, je nach Bodenklasse je ungefähr 5 – 7 m lange Stahl-
Rammprofile in den Seegrund gerammt. Das Setzen der Anker erfolgt soweit möglich durch 
den Einsatz statischer Energie (statische Auflast). Erst wenn die statische Energie nicht 
ausreicht, um den Anker voranzutreiben, wird mit Hilfe eines Baggers kinetische Energie 
eingesetzt. Durch diese gestufte Vorgehensweise wird der Boden um den Anker herum nur 
im erforderlichen Mindestumfang gestört. 

 

 
Abbildung 8: Schematische Darstellung der Verankerung am Seeboden (Quelle: Zimmer-

mann PV-Floating) 

Diese Arbeiten werden entweder von einer schwimmenden Ponton-Anlage mit einem Grei-
ferbagger (s. Abb. 9) oder durch ein amphibisches Rammboot, welches derzeit gebaut wird, 
durchgeführt.  

Eine Betankung während des Einsatzes auf dem See ist voraussichtlich nicht erforderlich, 
da das Schubboot und der Bagger jeweils über einen ausreichend großen Tank verfügt. 
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Für den nicht zu erwartenden Fall, dass doch eine Betankung erforderlich wird, erfolgt diese 
mittels Tankwagen. Grundsätzlich erfolgen alle Betankungsvorgänge außerhalb der Was-
serfläche an Land. Die Ponton-Anlage wird mit Hilfe eines motorisierten Schubbootes ma-
növriert. Zur Betankung des Schubbootes wird dieses mithilfe des Baggers aus dem Wasser 
gehoben (s. Abb. 10) und an Land betankt. Die Betankung des Baggers erfolgt ebenfalls 
ausschließlich an Land. 

Sollte alternativ das amphibische Rammboot eingesetzt werden, wird dieses zur Betankung 
selbstständig an Land fahren. 

Bei der Betankung werden alle geltenden Vorgaben für Gesundheit, Arbeitsschutz, Sicher-
heit und Umweltschutz berücksichtigt und darauf geachtet, dass diese vom Betankungsun-
ternehmen ebenfalls eingehalten werden. Zu den Sicherheitsmaßnahmen zählen das Be-
reithalten einer ausreichenden Menge an speziellen Tüchern zum Aufnahmen des freige-
setzten Kraftstoffs sowie Feuerlöscher und der Einsatz von Grenzwertgebern bei der Betan-
kung. Die Betankung wird nur unter ständiger Aufsicht und nur von unterwiesenem Personal 
durchgeführt.   

Als Hydrauliköle werden nur biologisch abbaubare Öle eingesetzt, welche für die Anwen-
dung in ökologisch empfindlichen Bereichen geeignet sind.  

 

 
Abbildung 9: Schwimmende Plattform zum Setzen der Anker (Quelle: Verankeringssystem 

Knoop B.V.) 
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Abbildung 10: Entnahme des Schubboots aus dem Wasser (Quelle: BayWa r.e.) 

 

Zu den Verankerungskomponenten bei Unterwasserverankerung gehören die Verankerungs-
leinen, die an beiden Enden gespleißt und mit einem Schäkel versehen werden. Als Veran-
kerungsleinen sind ummantelte Seile mit einem Durchmesser von 26 mm bzw. 32 mm vor-
gesehen, die widerstandsfähig gegenüber Sandpartikeln sind und eine hohe UV-
Beständigkeit aufweisen. Der Schäkel wird mit der Anschlussplatte am Ankerboot bzw. 
dem Ankerpunkt verbunden. Für eine gleichmäßigere Lastverteilung wird bei Ankerleinen 
mit hohem Elastizitätsbedarf zwischen dem oberen Schäkel und dem Ankerboot ein Flex-
Element eingebaut. Es besteht aus einem Dehnkörper und zwei Zugplatten. Das Flex-Ele-
ment dehnt sich bei Belastung und zieht sich bei Entlastung wieder zusammen. Dadurch 
verhindert es starke Bewegungen des Systems bei mittleren Lasten. Ein Bypass-Seil wird 
zwischen die Zugplatten des Flex-Elements eingebaut, sodass dieses belastet wird, wenn 
die maximale Dehnung des Flex-Elements erreicht ist. 

Die Verankerung der FPV-Anlage berücksichtigt die Wasserspiegelschwankungen des Sees 
durch die Länge der Ankerseile. Alle Seile sind für den höchsten auftretenden Wasserstand 
definiert, der 2,0 m über dem Bemessungswasserstand liegt (s. Abb. 11). 

Die größte Abdrift tritt bei Niedrigwasser mit bis zu 6 m auf. Die Anlage wird so platziert, 
dass die erforderlichen 40 Meter Mindest-Uferabstand immer gewährleistet werden.  
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Der Uferbereich bleibt durch die Verankerung der Anlage am Seegrund unberührt. Dadurch 
kann ein möglicher Eingriff in bereits rekultivierte Uferbereiche, in geschützte Biotope ent-
lang des Seeufers oder in nach § 38 WHG bzw. § 29 WG BW zu schützenden Gewässer-
randstreifen sicher vermieden werden. 

 

 
Abbildung 11: Verankerung (schwarz) und Flex-Elemente (orange) und Wasserstand-

schwankungen (Quelle: BayWa r.e.) 

 

 

5.4 Zugang zur Anlage und dauerhafte Einrichtungen an Land 

Die Zufahrt zur Montagefläche und zur FPV-Anlage erfolgt durch das Gewerbegebiet 
Durmersheim, quert die B 36 über die Brücke im Leonharder Weg und führt weiter über die 
Betriebszufahrt der Fa. Stürmlinger zum westlichen Seeufer. 

Der Zugang zur FPV-Anlage ist per Boot vorgesehen. Als Wartungsboot oder für sonstige 
Einsatzzwecke wird eine elektrisch angetriebene, schwimmende Plattform eingesetzt (s. 
Anhang I.6 und Abbildung 12). Die Plattform wird im Kieswerksbereich in der Nähe der 
Slipstelle und nur bei Bedarf zu Wasser gelassen. Hierzu wird eine Boot-Slip-Stelle auf der 
Werksfläche am westlichen Ufer eingerichtet. Gegebenenfalls wird es hierzu notwendig, 
die bestehende Abbauböschung etwas abzuflachen. 

Zur Lagerung von Materialien ist die Aufstellung eines zusätzlichen Lagercontainers neben 
dem Wartungsplattform-Container im Kieswerksbereich außerhalb des Gewässerrandstrei-
fens vorgesehen. Eine Befestigung der Aufstellfläche der Container ist nicht erforderlich. 
Die geplante Lage der Slipstelle sowie der Aufstellort der Lagercontainer sind in Anlage I.2 
dargestellt.  

Für die Anlage der Slipstelle wird eine Befreiung nach § 38 Abs. 5 WHG für den Eingriff in 
den Gewässerrandstreifen mit dem vorliegenden Antrag mitbeantragt.  
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Für den Einsatz der elektrisch angetriebenen, schwimmenden Plattform wird eine Zulas-
sung gemäß § 21 WG mit dem vorliegenden Antrag mitbeantragt. 

 

 
Abbildung 12: Elektrisch angetriebene schwimmende Plattform (Quelle: Zimmermann PV)   

 

 

5.5 Anlagenkomponenten  

Schwimmkörper 

Der Auftrieb der schwimmenden PV-Anlage wird durch Schwimmkörper aus hochdichtem 
Polyethylen (HDPE) sichergestellt. Zwischen den Schwimmkörpern werden Abstandhalter 
zur besseren Oberflächenbelüftung montiert. Die Halterung der Schwimmkörper ist kon-
struktiv so ausgestaltet, dass keine Reibung zwischen den Schwimmkörpern und den ande-
ren Anlagenkomponenten stattfindet.  

Der Anlagenhersteller hat in unterschiedlichen Untersuchungen (s. Anhang I.2) die Materi-
alstabilität und Haltbarkeit des eingesetzten HDPE-Kunststoffes testen lassen. Die Tests 
weisen eine so hohe Materialstabilität und Haltbarkeit des Kunststoffs nach, dass der Her-
steller eine lebenslange Garantie auf die Schwimmkörper gewährt.  

In externen Tests konnten an den Schwimmkörpern auch unter Dauerbelastung (Simulation 
eines Betriebes >20 Jahre) kein messbarer Abrieb nachgewiesen werden (s. Anhang I.2). 

Die Schwimmkörper erfüllen Normen für Wasserqualität BS 6920:2000 und „Food Sanita-
tion Act“. Darüber hinaus besitzen die Schwimmkörper eine zertifizierte FDA-Zulassung, 
der Kunststoff ist somit für den Einsatz als Lebensmittelverpackung geeignet. Im Rahmen 
der Zertifizierung wurde auch bestätigt, dass keine Gefahrstoffe in unzulässiger Menge 
austreten können. Die verwendeten UV-Stabilisatoren sind für den Kontakt mit Lebensmit-
teln zugelassen. Auch die Wirksamkeit des UV-Schutzes wurde in einem Langzeittestauf-
bau unter intensiver UV-Bestrahlung analysiert. In den nach ASTM G154 durchgeführten 
Tests konnte keine Materialschädigung durch UV-Strahlung oder thermische Einflüsse fest-
gestellt werden. Nach DIN 75200 ist der Kunststoff als nicht entflammbar einzustufen.  
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Die nach ISO 179-1:2010 durchgeführten Tests belegen für den eingesetzten Kunststoff 
eine Schlagfestigkeit auch bei starken Einwirkungen. Auch die Zugfestigkeit des HDPE 
wurde nach ISO 527-1 nachgewiesen. 

 

Wellenbrecher 

Ein Wellenbrecher wird aufgrund des im See operierenden Baggers im Norden und Süden 
der Anlage vorgesehen (s. Anlage I.2). Der Wellenbrecher besteht aus miteinander verbun-
denen Stahlkomponenten und Auftriebskörpern und ist direkt am SPV-System angebunden 
(s. Abb. 13). Als Auftriebskörper dienen die Schwimmkörper, die auch für die Modulboote 
der Anlage eingesetzt werden. Die Schwimmkörper sind dabei zum Teil mit Wasser gefüllt, 
sodass der Wellenbrecher auf der gleichen Höhe liegt wie die Solarboote. Dadurch wird 
die Trägheit und effektive Funktionsweise des Wellenbrechers erhöht. Die Wellenbecher 
dämpfen die Wirkung der auftreffenden Wellen. Der Einfluss des Wellenbrechers wurde in 
den Bemessungsankerkräften berücksichtigt. Gleichzeitig dienen die Wellenbrecher als An-
fahrschutz für die schwimmende Plattform vor Bootsstößen. 

 

 
Abbildung 13: Beispieldarstellung Wellenbrecher (Quelle: BayWa r.e.) 

 

Stahlaufbauten und Korrosionsschutz 

Die Schwimmkörper sind mit einer Stahlkonstruktion verbunden und bilden so eine große 
Floßplattform für die Installation der Photovoltaikmodule, der Wechselrichter und der 
Transformatorstationen. 

In der Anlage wird Stahl mit einer Zink-Magnesium-Aluminium-Beschichtung (ZM-Stahl) 
verwendet. Dieser zeichnet sich durch eine deutlich verbesserte Korrosionsbeständigkeit 
gegenüber herkömmlichem feuerverzinktem Stahl aus. Die mit konventioneller Technologie 
angebrachte schützende Zinkschicht wird über die Zeit angegriffen und abgetragen.  
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Dies führt, wenn auch aufgrund der äußerst dünnen Schichten nur in minimalen Umfang 
nachweisbar, zur Ausschwemmung von Zink. Mit der Entwicklung von Zink-Magnesium-
Aluminium-Beschichtungen wird dem Problem des Zinkabtrags begegnet werden. Der Kor-
rosionsschutz für den Stahl wird durch eine kathodische Schutzfunktion sowie durch eine 
Barrierewirkung verbessert. Die Zink-Magnesium-Aluminiumlegierung baut eine sehr 
dichte und hochgeordnete Oxidbarriere gegen die Korrosion der beschichteten Oberfläche 
auf. Im Vergleich zu feuerverzinktem Stahl erwirkt deshalb eine nur halb so dicke Beschich-
tung eine höhere Schutzwirkung. Infolge der deutlich höheren Stabilität der Schicht ist auch 
die Freisetzung der Beschichtung deutlich geringer als bei konventionellen Beschichtungen 
(s. Anhang I.2).  

 

Module  

Auf der FPV-Anlage werden voraussichtlich 570-Wp-Solarmodule installiert, von denen 
etwa 20.676 Module für die Volleinspeiseranlage und etwa 1.368 Module für die Eigenver-
sorgungsanlage verwendet werden. Je nach Lieferbarkeit werden Module des Typs Astro-
nergy AstroSemi CHSM72(DG)F BH 530, JaSolar JAM72D30 525 550MB oder Longi LR5 
72HBD525 550M verbaut.  

Die Module sind zertifiziert und nach dem IEC Standard für PV-Module (DIN EN IEC 61215) 
auf Hagelschlag getestet. Die Module entsprechen mindestens der Hagelwiderstands-
klasse 2. Das bedeutet, dass die Solarmodule mindestens Hagelkörnern von 25 mm Durch-
messer standhalten können, die mit Geschwindigkeit von 23 m/s auf das Modul auftreffen. 
Eine Beschädigung der Module bei entsprechenden Hagelereignisse und eine Freisetzung 
von Stoffen aus den Modulen bei solchen Ereignissen ist nicht zu erwarten.   

 

Wechselrichter 

Die Wechselrichter werden auf der schwimmenden Anlage verbaut. Dazu werden diese auf 
speziellen Wechselrichter-Flößen (double- oder single-inverter-boats) installiert (s. Abb. 
16). Diese Flöße bilden einen in Ost-West-Richtung verlaufenden zentralen Mittelgang der 
schwimmenden Anlage. An den Wechselrichtern werden die Module angeschlossen. Es 
werden voraussichtlich Wechselrichter des Typs Huawei 185KTL und des Typs Huawei 
105KTL installiert.  

Auf der AC-Seite ist ein wasserdichtes PG-Terminal verbaut. Dieser weist die Schutzklasse 
IP65 auf und ist damit staubdicht und zusätzlich gegen starkes Strahlwasser und damit 
etwaigen Regeneinflüssen geschützt.  
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Abbildung 14: Single-inverter-boat (Quelle: Zimmermann PV-Floating) 

 

Transformatorenstationen 

Die Transformatorstationen werden ebenfalls auf Flößen montiert und in die FPV-Anlage 
integriert. Durch die Installation der Transformatoren auf der schwimmenden Anlage ent-
fällt die Problematik der Anlandung der elektrischen Leistung durch sehr große und schwere 
Niederspannungskabel. Die Transformatoren wandeln die Spannung von 400 V auf dem LV-
Eingang in eine Ausgangsspannung von 20 kV bzw. die vom Netz vorgegebene Spannung 
um. Die Transformatorenstationen werden jeweils in der Mitte des Solarblocks angeordnet. 

Als Basis werden dazu schwimmende Transformatorplattformen der Fa. Zimmermann PV-
Floating genutzt (s. Abb. 14) die zur Aufnahme von Transformatorstationen konzipiert sind. 
Es sind Stand heute insgesamt 4 Transformatorstationen für die FPV-Anlage vorgesehen, 
davon 3 für die Volleinspeiser-Anlage und 1 für die Eigenversorgungs-Anlage.  

Auf den Transformator-Flößen sollen bauartgeprüfte Transformatorstationen der FEAG St. 
Ingbert GmbH (FEAG TKS 4085 kVA und 1000 kVA) installiert werden (s. Abb. 15). Aufgrund 
der technischen Eigenschaften von PV-Wechselrichtern ist der Einsatz von Trocken-Trafos 
bei PV-Anlagen leider nicht möglich. Aus diesem Grund werden bei PV-Anlagen aktuell 
grundsätzlich Öl-Transformatorstationen eingesetzt.  

Zum Einsatz kommen voraussichtlich insgesamt 4 Transformatoren mit einer Kapazität von 
600 – 4.085 kVA der Firma Siemens bzw. der Firma SEM. Diese Transformatoren entspre-
chen den Vorgabe Stufe 2 der Ökodesign-Richtlinie für Transformatoren gemäß der EU-R 
2009/125/EG, EU-V-Nr. 548/201. 

Insgesamt sind die Transformatorenstationen so ausgelegt, dass die Gefahr der Freisetzung 
der Betriebsmittel in die Umwelt, insbesondere in das Gewässer, maximal reduziert wird. 
Auch wenn sich die geplante FPV-Anlage außerhalb von Wasserschutzgebieten befindet, 
werden höchste Anforderungen an die Umweltverträglichkeit der Transformatorstationen 
gestellt. Daher wird nur ein biobasiertes Transformatorenöl aus Pflanzenölester (MIDEL eN 
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1204 oder vergleichbares Produkt), welches biologisch leicht abbaubar ist (nach OECD 301) 
und als nicht toxisch für Wasserorganismen eingestuft wird (s. Anhange I.3) in der FPV-
Anlage eingesetzt.  

Aufgrund seiner auf Wasser schwimmenden Eigenschaft ist das Transformatorenöl als all-
gemein wassergefährdend (awg) einzustufen. Allgemein wassergefährdende Stoffe wer-
den nach Abs. 11 § 39 AwSV keiner Anlagengefährdungsstufe zugeordnet. Daher können 
keine konkreten Anforderungen an den Gewässerschutz abgeleitet werden. Um dennoch 
die Gefahr einer Gewässergefährdung zu minimieren, werden in der Konstruktion der Trans-
formatorstationen zusätzlich zu den oben beschriebenen Auffangwannen weitere Schutz-
vorkehrungen getroffen. Die Trafoflöße werden mit redundanten Auftriebseigenschaften 
(Notschwimmeigenschaften) ausgeführt. D.h. die Auftriebskörper des Transformatoren-Flo-
ßes sind mit  geschlossen porigem Schaum gefüllt, der auch bei Leckage ein Wassereintritt 
verhindert und genügend Auftrieb ermöglicht. Darüber hinaus sind die Schwimmkörper feu-
erfest ausgeführt. Ein Sinken der Transformatoren-Flöße wird dadurch auch im Falle eines 
unvorhergesehen Unfalls oder Defekts unwahrscheinlich. 

 

 
Abbildung 15: Schwimmende Transformatorstation (Quelle: Zimmermann PV-Floating) 

 

Je Transformator werden 1.359 l Transformatorenöl eingesetzt. Die Auffangwannen der 
Transformatorenstationen sind für eine Aufnahme von bis zu 2.000 l ausgelegt, sodass 
diese im Schadensfall jeweils das gesamte Volumen des Transformatorenöls aufnehmen 
können.  

Das Erdungskonzept der Anlage ist nach VDE geprüft. Die Stationen werden für den zusätz-
lichen Schutz mit einer Auffangwanne ausgeführt. Die Ölauffangwanne ist nach Hersteller-
angaben dichtgeschweißt nach DIN EN ISO 1090 EX C2 und dichtheitsgeprüft nach WHG. 
Die Wanne ist feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und lackiert nach DIN EN ISO 12944-5. 
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Die Beschichtung der Wanne ist geprüft auf Süßwasserbelastung und nach StaWa-R (Richt-
linie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl) TÜV-zertifiziert. 

Undichtigkeiten der Transformatoren können durch die verbauten Sensoren schnell und zu-
verlässig erkannt werden. Im Boden der schwimmenden Trafostation sind Feuchtigkeits-
sensoren verbaut, die bei Eintritt von Flüssigkeit (z.B. von Seewasser) einen Alarm aussen-
den. Ein Alarm wird ebenfalls ausgelöst, wenn Transformatorenöl aus der Auffangwanne 
austritt und sich im Stationsgehäuseboden sammelt.  

 

Netzeinspeisung und Verlegung des Kabels 

Zur Einspeisung des in der Volleinspeiser-Anlage erzeugten Stroms in das öffentliche Netz 
ist der Anschluss an einen Einspeisepunkt erforderlich. Ein geeigneter Netzeinspeisepunkt 
ist auf der Fläche des Kieswerks westlich der B 36 auf Flst. Nr.5700/26, Gemarkung 
Durmersheim gelegen (s. Anlage I.2). Direkt daneben wird die Übergabestation für die Ei-
genverbrauchsanlage errichtet.  

Beide Netzverknüpfungspunkte wurden beim Verteilnetzbetreiber, der NetzeBW, reserviert. 

Der genaue Verlauf der jeweiligen Kabeltrassen ist noch nicht abschließend festgelegt. Die 
Trassen werden jedoch in jedem Fall ausschließlich über Betriebsflächen des Kieswerks 
Stürmlinger und dort, wo möglich entlang bestehender Infrastruktur geführt. Bisher unge-
störte Flächen werden durch die Verlegung der Kabel nicht beansprucht. Der voraussichtli-
che Verlauf für beide Anlagenteile führt zunächst gemeinsam über die Betriebsflächen am 
Westufer des Stürmlinger Sees, die bereits langjährig als Lager- und Regieflächen genutzt 
werden, zur Übergabestation der Eigenversorgungsanlage. Die Trasse der Volleinspeiser-
Anlage zum Einspeisepunkt in das öffentliche Stromnetz führt von hier aus weiter durch 
den Betriebstunnel, durch den auch die Rohstoffe per Förderbänder in das Kieswerk trans-
portiert werden, und anschließend über die Flächen des Kieswerks bis zum o.g. Einspeise-
punkt.  

Da der Solarpark aus zwei separaten Anlagenteilen (Voll- und Teileinspeiseranlage) beste-
hen wird, werden zwei parallel verlaufende Kabelsysteme und zwei Übergabestationen be-
nötigt. Die Verlegung erfolgt in einem Schutzrohr. Ein Kabelsystem besteht aus 3 Stromka-
bel (voraussichtlich vom Typ NA2XS(F)2Y 1x150mm²) einem Erdungskabel (voraussichtlich  
1x95mm²) und einem Glasfaserkabel. 

Da die Trasse noch nicht konkretisiert wurde, ist noch nicht abschließend geklärt, mit wel-
chen Verfahren das Kabel verlegt werden wird. Auf den Betriebsflächen ist sowohl eine 
offene Bauweise als auch die Verlegung mit einem Kabelpflug möglich. Sollten betriebliche 
Einrichtungen unterquert werden, kann auch eine Spülbohrung zum Einsatz kommen.  Was-
ser Zu- und Abflüsse werden bei der Verlegung nicht beeinflusst und befinden sich bis zum 
Uferbereich im Erdreich an Land. 

Für den Eingriff in den Gewässerrandstreifen im Zuge der Kabelverlegung wird eine Befrei-
ung nach § 38 Abs. 5 WHG mitbeantragt. 
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5.6 Darstellung der Sicherheitsvorkehrungen 

Auf der West- und Nordwestseite des Sees schließt die Anlage an das Abbau- und Be-
triebsgelände der Firma Stürmlinger an. Gegen unbefugten Zutritt ist der Stürmlinger See 
vollständig eingezäunt. Der Zugang zu den Betriebsflächen ist nur durch zwei abschließbare 
Tore im Westen möglich. Der Zugang zu den Angelplätzen erfolgt über weitere abschließ-
bare Tore am Ost- und Südufer.  

Als möglich Notfälle, die im Zusammenhang mit der Errichtung dem Betrieb der FPV-Anlage 
eintreten können, wurden Unfälle oder Zwischenfälle im Bereich der Anlage, Feuer auf der 
Anlage, eine Ertrinkungsgefahr nach Sturz in den Baggersee sowie systembedingte Not-
fälle identifiziert. Für diese Fälle wird ein Notfallplan aufgestellt, der für diese Notfälle die 
wichtigsten Informationen enthält, um schnellstmöglich Hilfe anzufordern und um Schäden 
und Auswirkungen solcher Notfälle möglichst gering zu halten. Der Notfallplan berücksich-
tigt die örtlichen Verhältnisse. Daher können dieser erst im Zuge der Errichtung der Anlage 
nach Festlegung und Einrichtung der Sicherheitsvorkehrungen (s. Anhang I.5, Punkt 1 
Standortmanagement; z.B. Aufstellung der Feuerlöscher etc.) erstellt werden. Ein Beispiel-
Notfallplan, der für eine andere schwimmenden Anlage der Antragstellerin aufgestellt 
wurde, ist in Anhang I.9 dargestellt. 

Alle elektrischen Bauteile auf den Flößen werden entsprechend der geltenden Vorschriften 
für Installation in und am Wasser ausgeführt. Dabei werden neben den entsprechenden 
Zertifizierungen für Steckverbinder und Kabel auch, wo gefordert, Fehlerstromschutzschal-
tungen berücksichtigt. Diese lösen im Fehlerfall oder bei Beschädigung, z.B. durch Vanda-
lismus schon bei kleinsten Ableitströmen aus und schützen so vor einem elektrischen 
Schlag. Alle Wechselrichter können fernüberwacht werden und verfügen zusätzlich über 
eine Isolationsfehler-Überwachung. 

Eine Aufstellung der Sicherheitsvorkehrungen bei Fehlfunktionen in der Anlagenelektrik 
enthält der Anhang I.4. 

Der DC-Fall 1 beschreibt eine offene Schadstelle im String mit 2 offenen Kontakten: +1 und 
-1. Sollte diese offene Schadstelle in Kontakt mit der Metallkonstruktion oder dem Was-
serkommen, wird der Wechselrichter diesen Fehler erkennen, eine Warnmeldung an die 
Leitstelle auslösen, sich ausschalten und den Strang durch Öffnen des internen DC-
Schalters in „Open Circuit Mode“ setzen. Hierdurch ist ein Stromfluss zwischen den offenen 
Kontakten an der Schadstelle nicht möglich und ein sicherer Zustand ist hergestellt. Die 
Warnung in der Leitstelle ermöglicht eine zeitnahe Reparatur durch einen Servicetechniker 
vor Ort.  

Der DC-Fall 2 beschreibt zwei offene Schadstellen in einem Stang mit 4 offenen Kontakten: 
+1 und -1, +2 und -2. Sollten nun beide offenen Kontakte, die mit den Modulen verbunden 
sind, ins Wasser hängen, könnte hier ein Stromfluss zwischen diesen Kontakten entstehen, 
sollten diese Module aufgrund von Sonnenlicht unter Spannung stehen. Die Höhe der Span-
nung ist abhängig von der Anzahl in Reihe verschalteter Module zwischen den Kontakt-
punkten im Wasser. Das elektrische Feld zwischen den Kontakten verteilt sich räumlich im 
Wasser und ist ein lokaler Effekt. In der Regel sollte dieser Zustand als Zweitfehler nicht 
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eintreten, da im Bestfall der Erstfehler wie oben beschrieben detektiert und behoben wird, 
bevor ein Zweitfehler auftreten kann. Sollte ein Zweitfehler auftreten, können die Module 
verschattet, also mit einer lichtundurchlässigen Matte abgedeckt werden, sodass keine 
Spannung an den offenen Kontakten mehr anliegt. 

Für den Potenzialausgleich und als Blitzschutz wird die gesamte Unterkonstruktion engma-
schig mit leitfähigen Verbindern verbunden und über 6 m tiefe Spieße in den Wasserkörper 
geerdet. Zusätzlich wird das Erdpotential vom Ufer über die Versorgungsleitung aufs Was-
ser gebracht, um den Erdwiderstand ausreichend gering zu halten. 

Da in der Anlage kein direkter Schaden durch Blitzeinschlag zu erwarten ist, ist kein exter-
ner Blitzschutz vorgesehen. Die engmaschige Vernetzung garantiert, dass die hohen Ströme 
ohne kritische Erwärmung der Schwimmkörper sicher ins Wasser abgeleitet werden kön-
nen. Die Photovoltaikmodule werden einem Hagel-Widerstandstest unterzogen.   

Eventuelle Fehler und Schutzauslösungen werden in Echtzeit an den Leitstand übertragen. 
Darüber hinaus werden alle Schaltschränke gegen unautorisierten Zugang gesichert.  

 

 

5.7 Darstellung der Wartungs-, Unterhaltungs- u. Reinigungsmaßnahmen  

Zur Sicherstellung des einwandfreien Betriebs wird eine Fernüberwachung der schwim-
menden Photovoltaikanlage ermöglicht. Diese misst die Position der gesamten FPV-Anlage, 
und löst bei Verlassen des erlaubten Bewegungsradius automatisch einen Alarm aus.  

Ergänzt wird die Fernüberwachung durch eine regelmäßig stattfindende visuelle Routine-
kontrolle auf Beschädigungen der Unterkonstruktion, sowie der sonstigen Komponenten 
der Kraftanlage, u.a. Module, Wechselrichter und Trafostation inkl. Verkabelung. Alle Be-
triebs- und Inspektionsarbeiten können bei Tageslicht durchgeführt werden, daher ist keine 
Nachtbeleuchtung der Anlage vorgesehen. Sollte bei Dunkelheit ein Notfalleinsatz notwen-
dig werden, kann mit mobiler Beleuchtung für ausreichend Arbeitssicherheit gesorgt wer-
den.  

Die Verbindungen zwischen Flößen werden regelmäßig und bei Bedarf zusätzlich nach ext-
remen Wettersituationen kontrolliert, um ein Abtreiben der Anlage präventiv zu verhindern. 
Im Bedarfsfall erfolgt auch eine Kontrolle durch Taucher. 

Neben den Kontrollen im Rahmen der Wartungsintervalle finden Begehungen der Anlage 
durch Betriebsführung wegen Entstörung statt. Im Rahmen dieser Begehungen erfolgen zu-
sätzliche visuelle Kontrollen auf Auffälligkeiten.  

Photovoltaikanlagen werden in unseren Breitengraden im Allgemeinen nicht gereinigt. Bei 
der geplanten Modulneigung von 12° reichen die natürlichen Niederschläge in der Regel 
aus, um etwaige Verschmutzungen abzuspülen. Sollte doch eine Reinigung notwendig sein, 
kann normales Seewasser ohne den Einsatz von Reinigungsmittel verwendet werden. 
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Besonders hartnäckige Verunreinigungen, wie beispielsweise Vogelkot, werden durch 
sanfte mechanische Reinigung entfernt. Die Verwendung von chemischen Reinigungssub-
stanzen wird in den Garantiebedingungen der Photovoltaikmodulhersteller explizit ausge-
schlossen.   

 

 

5.8 Stabilität der Anlage 

Stabilität der Verankerung  

Das Ankerlayout der FPV-Anlage berücksichtigt die am Standort zu erwartenden Bemes-
sungslasten.  

Standortspezifisch wurde die Windrichtung und Windintensität für alle Anströmrichtungen un-
tersucht. Zusätzlich wurde die Bemessungslast nach Eurocode-Sicherheitsfaktoren erhöht. 

Dabei wird die Windlast pro Bootsreihe unter Einbezug von durchgeführten Windkanaltests 
für das ZIM System ermittelt. Die Bemessungswindlast pro Bootsreihe multipliziert mit der 
Anzahl der Bootsreihen ergibt die Bemessungswindlast für das gesamte Feld. 

Zusätzlich wird die Bemessungswellenlast berücksichtigt, die anhand von numerischen Mo-
dellen für die standortabhängigen Windwirklängen auf dem See und für die entsprechen-
den Wellenrichtungen für die Bootsreihen bestimmt wird. In die Gesamtbemessungslast 
geht die Summe der Wellenlasten pro Bootsreihe ein.  

Die Gesamtbemessungslasten für die geplante Anlage wurden in einer Studie ermittelt (s. 
Anhang I.8). Die Verankerung wird entsprechend dieser Studie so ausgelegt, dass eine si-
cher Verankerung auch bei hohen Bemessungslasten, wie bspw. Stürmen, gewährleistet 
ist.    

 

Havariegefahr durch einen Muschelbesatz der PV-Floats  

Im Stürmlinger See wurde die Quaggamuschel, eine invasive Muschelart, die auch intensiv 
Wasserfahrzeuge besiedeln kann, nachgewiesen. Die Gefahr eine Havarie der FPV-Anlage 
durch einen hohen Muschelbesatz der Schwimmkörper ist jedoch nicht zu besorgen, da eine 
Besiedlung nur zu einer geringfügigen Zusatzlast im Vergleich mit möglichen Wind- und 
Schneelasten führt, wie nachfolgend dargelegt: 

Die Quaggamuschel erreicht eine Meereswachstumdichte von ca. 1.350 kg/m³ (BROWN 
2005). Das bedeutet eine Unterschied zur Wasserdichte von ca. 350 kg/m³. In Deutschland 
wurde bisher ein maximale Größe der Quaggamuschel von 30 mm beobachtet. Bei einer 
Schwimmkörper Oberfläche von ca. 1,1 m² und einer angenommen Besatzdicke von 30 mm 
würde ein Besiedlung zu einem zusätzlichen Gewicht von 11,55 kg je Schwimmkörper bzw. 
50 kg (0,5 kN) pro Boot führen. Bezogen auf die Solarbootfläche von ca. 50 m² ergibt sich 
eine zusätzlich Last von 0,01 kN/m².  
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Im Vergleich mit den Windlasten, die auf die Anlage einwirken können (vgl. Studie Blue C, 
Anhang I.8), sind die Zusatzlasten durch eine möglichen Muschelbesatz als irrelevant ein-
zustufen.   

 

 

6 Rückbau der FPV-Anlage  

6.1 Anlagenrückbau 

Der Rückbau der FPV-Anlage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau. Dabei 
werden einzelne Modulbootreihen von der Anlage abgekoppelt, mit einem Schubboot zum 
Ufer transportiert, an Land gezogen und dort in die einzelnen Bestandteile zerlegt.  

Bei der Demontage der Anlage werden die gleichen Vorkehrungen getroffen, wie beim Auf-
bau (vgl. Bauablauf in Anhang I.5). Dabei wird darauf geachtet, dass keine Stoffe in die 
Umwelt austreten können, sodass die Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung der Umwelt auf 
ein Minimum reduziert wird     

Die demontieren Anlagenbestandteile werden einen fachgerechten Entsorgung bzw. mög-
lichst hochwertigen Verwertung zugeführt. 

 

6.2 Sicherung des Rückbaus der FPV-Anlage 

Die Rückbauverpflichtung der Anlagenbetreiber kann finanziell über Sicherheitsleistungen 
gewährleistet werden.  

Üblich für FPV-Anlagen ist eine Sicherheitsleistung von. max. 10€ pro kWp. Auf diese Be-
messungsbasis ergeben sich für die Eigenverbrauchsanlage (0,73 MWp) eine Sicherheits-
leistung von 7.300,- €  und für die Volleinspeiser-Anlage (12,3 MWp) von 123.000,- € vor-
geschlagen 

Die Sicherheitsleistungen können über eine Bürgschaft hinterlegt werden.  

 

 

7 Auswirkungen des Vorhabens 

7.1 Auswirkungen auf die Freizeit- und sonstige Nutzung 

Durch die Lage des Vorhabens im Freiwasserbereich und nur eine geringe terrestrische Flä-
chenbelegung, ausschließlich im Bereich des Betriebsgeländes, werden grundlegende Nut-
zungskonflikte mit den Freizeitnutzungen vermieden. 

Dritte, die neben der Fa. Stürmlinger den See und dessen Ufer nutzen, sind in der Tabelle 1 
aufgeführt.   
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Tabelle 1: Weitere Nutzungen am Stürmlinger See  

Name/ Adresse des Dritten Art der Nutzung 

Sportfischerei 
„Petri Heil Durmersheim“ e. V. 
Ettlinger Strasse 14-1 
76448 Durmersheim 

Hege und Pflege des Gewässers 

Frau Monika Stürmlinger 
Rheinstrasse 35 
76448 Durmersheim 

Mietvertrag über ein Freizeitgrundstück am See.  

Enderle Erdbeerland GbR, 
Triftstrasse 111 
76448 Durmersheim 

Wasserentnahme aus dem See zu Beregnungszwe-
cken. Wasserrechtliche Genehmigung vom Landrats-
amt Rastatt, vom 18.04.2013, Az.: 4.2/696.22 4.23.18 

 

Die vereinsgebundene Freizeitnutzung des Stürmlinger Sees ist auf die Angelnutzung durch 
den Sportfischereivereins Petri-Heil-Durmersheim e.V. begrenzt.  

Ein der privaten Freizeitnutzung unterliegendes Privatgrundstück ist ca. 240 m südwestlich 
am Ufer des Baggersees gelegen. 

Darüber hinaus entnimmt ein die landwirtschaftliche Flächen nördlich des Sees bewirt-
schaftender Erdbeeranbaubetrieb dem Baggersee Oberflächenwasser zu Beregnungszwe-
cken. 

Mit den Vertretern des Sportfischereivereins, dem Mieter des Seegrundstücks sowie dem 
Erdbeeranbaubetrieb haben sich die Betreiber der PV-Anlage darauf verständigt, beidseitig 
zufriedenstellende Lösungen für den Betrieb der PV-Anlage zu entwickeln. Grundsätzlich 
besteht eine positive Einstellung zu der geplanten schwimmenden PV-Anlage. 

 

 

7.2 Auswirkungen auf den Kiesabbau und die Abbaugenehmigungen 

Der aktuell genehmigte Kiesabbaubereich und die für die weitere Kiesgewinnung vorgese-
henen Abbauflächen befinden sich nordwestlich und nördlich der FPV-Anlage. Zu diesen 
Abbauflächen wird die FPV-Anlage einen Mindestabstand von ca. 64 m einhalten. Mit fort-
schreitendem Abbau wird sich der Baggerstandort immer weiter von der FPV-Anlage ent-
fernen.  

Der Abbau im Bereich des geplanten Anlagenstandorts ist bereits seit ca. 15 Jahren wei-
tegehend abgeschlossen. Im durch die FPV-Anlage überplanten Bereich stehen gemäß ak-
tueller Seevermessung (10.07.23) noch ca. 82.000 m³ bzw. ca. 160.000 t Material an, die 
sich als Erhöhungen am Seegrund darstellen (s. Anlage I.5). Auf Grundlage eines normal 
anzusetzenden Abbaufortschritts, können die Restmengen ab September 2023 innerhalb 
von ca. 6 Monaten gezielt abgebaut werden, sofern diese aus verwertbarem Rohstoff be-
stehen. Daher ist davon auszugehen, dass der Restabbau bis zum Beginn der geplanten 
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Bauarbeiten zur Errichtung der SPV-Anlage sicher abgeschlossen werden kann. Danach lie-
gen im überplanten Bereich keine verwertbaren Rohstoff mehr vor.  

Stellenweise stehen im überplanten Bereich tonige Schichten an, die nur schwer abbaubar 
sind. Mit einer Prüfung des LGRB von 2015 wurde dies bestätigt. Diese Schichten sind nicht 
verwertbar. Daher wurden bzw. werden die bindigen Substrate im See belassen, wodurch 
ein unregelmäßiges Relief des Seebodens auch nach dem Restabbau verbleiben wird. Eine 
weitere Gestaltung des Seebodens ist weder umsetzbar noch vorgesehen. 

Für den aktuellen und den zukünftigen Abbau kann die Lage der Schwimmbandanlage so 
angepasst werden, dass der Betrieb der FPV-Anlage und die Rohstoffgewinnung ohne ge-
genseitige Beeinträchtigungen parallel erfolgen können. Darüber hinaus ist ein spezielles 
und unabhängiges Verankerungskonzept für die FPV-Anlage geplant, um die Abbauerwei-
terung durch den Schwimmbagger weiter zu gewährleisten.  

Die einzelnen Flöße der FPV-Anlage werden auf den Betriebsflächen des Kieswerks mon-
tiert und am Ufer der Werksfläche ins Wasser gelassen. Die Montage kann parallel zum 
Kieswerksbetrieb erfolgen. Ein Konflikt mit der Entnahme und Wiedereinleitung von Kies-
waschwasser ergibt sich aus dem Einsetzen der Flöße nicht. Zur Einleitstelle des 
Kieswaschwassers hält die FPV-Anlage einen Mindestabstand von mehr als 200 m.  

Die Abbaustätte ist nach Abschluss der Rohstoffgewinnung zu rekultivieren. Die Rekulti-
vierungsmaßnahmen sind in den Uferbereichen des Sees vorgesehen. Die PV-Anlage wird 
im offenen Seebereich errichtet und hält den erforderlichen Mindestabstand von 40 m zum 
Ufer sicher ein. Der überwiegende Teil des Ufers wird mehr als 200 m von der FPV-Anlage 
entfernt sein.   

Die Verankerung der schwimmenden Anlage erfolgt im Seeboden. Die Montage und das 
Einsetzen der Flöße erfolgt im Kieswerksbereich, in dem bisher aufgrund des laufenden 
Betriebs keine Rekultivierungsmaßnahmen umgesetzt werden konnten. Ein Eingriff in bzw. 
eine Beeinträchtigung von bereits rekultivierten Uferbereichen ist daher ausgeschlossen.  

 

 

7.3 Auswirkungen auf die Limnologie und die Wasserqualität 

Potenzielle stoffliche Einträge 

Bei der geplanten PV-Anlage handelt es sich mit Ausnahme des Transformatorenöls um 
eine betriebsmittelfreie Kraftanlage. Reinigungsmittel, Schmiermittel oder andere wasser-
gefährdende Stoffe werden nicht eingesetzt. Bei dem zum Einsatz vorgesehenen Transfor-
matorenöl handelt es sich um ein pflanzenölester-basiertes Öl, welches leicht biologisch 
abbaubar ist und als nicht toxisch für Wasserorganismen eingestuft wird.  

Ein unbeabsichtigter Eintrag des Transformatorenöls in das Gewässer wird durch entspre-
chende Vorkehrungen (s. Kap. 5.5) vermieden.  
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Bei der Errichtung und im Betreib der PV- Anlage entstehen keine Abwässer, die in den See 
geleitet werden. Ein potenzieller Eintrag von Stoffen in den See kann daher nur durch Frei-
setzung aus den Anlagenbauteilen erfolgen. Inwieweit mit Einträgen aus den Bauteilen zu 
rechnen ist, wird nachfolgend diskutiert: 

Mikroplastik 

Mikroplastik ist ubiquitär in der Umwelt vorhanden. Für Deutschland wird die gesamte 
Kunststoffemission in Form von primärem Mikroplastik auf 330.000 t/a bzw. 4.000 g/(cap a) 
(g pro Person und Jahr) geschätzt (Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheit- und Energie-
technik UMSICHT, 2018).  

Die Bedeutung des Plastikeintrags in die Umwelt aus in Gewässern eingesetzten Kunst-
stoffelementen (Abrieb aus Fender und Bojen) ist nach UMSICHT (2018) vergleichsweise 
gering. Reifenabrieb wird mit 1.228,5 g/(cap a) als die bei weitem bedeutendste primäre 
Quelle für Mikroplastik genannt. Der Abrieb aus Fendern und Bojen beträgt dagegen nur 
0,01 g/(cap a). Der bei weitem überwiegende Teil des Mikroplastiks wird durch Materiala-
lterung (Verwitterung) und durch Abrieb freigesetzt. 

Die Schwimmkörper der PV-Anlage bestehen aus HDPE-Kunststoff. Zum Einsatz kommt ein 
dauerhafter und langlebiger Kunststoff (s. Kap. 6.6). Nach den durch den Anlagenhersteller 
veranlassten Untersuchungen des eingesetzten HDPE kann davon ausgegangen werden, 
dass Mikroplastikemissionen durch Materialalterung praktisch auszuschließen sind.  

Die Schwimmelemente werden so in die schwimmende Anlage integriert, dass keine Rei-
bung zwischen den Anlagebestandteilen erfolgt. Ein standardisiertes Testverfahren für die 
Freisetzung von Mikroplastik durch Abrieb liegt nicht vor. Um dennoch Aussagen zum Ab-
rieb treffen zu können hat der Anlagenhersteller eigene Tests zur Abriebbeständigkeit der 
Schwimmkörper durchgeführt (s. Anhang I.2). In den Tests wurde keine Mikroplastikfreiset-
zung durch Abrieb festgestellt. 

Auf Basis der aufgeführten Untersuchungsergebnisse ist nicht von einem Eintrag von Mik-
roplastik in den Stürmlinger See auszugehen.  

Oberflächenbeschichtung 

Die Trägerkonstruktion der schwimmenden Anlage besteht aus beschichteten Stahlelemen-
ten. Zur Gewährleistung einer möglichst dauerhaften Haltbarkeit sind die Stahlelemente 
mit einer Zink-Aluminium-Magnesium-Legierung beschichtet (s. Kapitel 5.5). Diese Legie-
rung gewährleistet einen deutlich geringeren Austrag von Zink in die Umwelt als eine her-
kömmliche Zinkbeschichtung. In einer Untersuchung (s. Anhang I.2) unter Extrembedingun-
gen (Exposition in Meerwasser bei starker Tide in Brest, ohne einen sich einstellenden und 
schützenden organischen Überzug) wurde für Zink-galvanisierten Stahl ein Verlust der Be-
schichtung von 4,0 g/m² a ermittelt, während der Verlust der Legierung nur 1,0 g/m² a be-
trug. Aufgrund der deutlich günstigeren Standortbedingungen auf dem Stürmlinger See, ist 
der Abtrag der Oberflächenbeschichtung  geringer als bei den genannten Versuchsbedin-
gungen.  
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Laut Herstellerangaben hängt der Zinkaustrag für die schwimmenden PV-Anlagen vorrangig 
von Niederschlägen ab, da sich die beschichteten Teile der Anlage oberhalb der Wasserli-
nie befinden und nur ein geringer Wellenschlag infolge der Installation der Wellenbrecher 
zu erwarten ist. Der überwiegende Teil der Stahlelemente wird durch die PV-Module über-
deckt. Nach Herstellerberechnungen beträgt die dem Niederschlag ausgesetzte Fläche nur 
ca. 6 % der Solarbootoberfläche. Bei den Wechselrichterbooten ist dagegen der überwie-
gende Teil der Oberfläche den Niederschlägen ausgesetzt. Die Wechselrichterboote neh-
men jedoch nur ca. 3 % der Fläche der Gesamtanlage ein.   

Im Limnologischen Gutachten (Teil III) wird die nach Herstellerangeben zu erwartende Zink-
freisetzung aus der geplanten FPV-Anlage, dem Grenzwert von Zink im Sediment nach der 
Oberflächengewässer Verordnung (OGewV) gegenübergestellt. Über einen Zeitraum von 30 
Betriebsjahren wird eine mittlere Sedimentkonzentration von ca. 3,3 mg erreicht. Dieser 
unterschreitet den Grenzwert der OGewV von 800 mg Zink/kg Sediment erheblich.  

Zusammenfassend betrachtet ist für die PV-Anlage von einem vergleichsweise geringen 
Eintrag der Zink-Aluminium-Magnesium-Legierung in das Oberflächengewässer auszuge-
hen. Das ist einerseits durch die hohe Beständigkeit der Beschichtung und andererseits 
durch den geringen Flächenanteil, der dem Niederschlag exponierten beschichteten Kom-
ponenten begründet.  

Schwermetalle  

Untersuchungen älterer Bestandsanlagen (UNIVERSITÄT STUTTGART 2017) zeigen, dass unter 
bestimmten Gegebenheiten eine Freisetzung von Schwermetallen, vor allem von Blei, aus 
Photovoltaikmodulen möglich ist. Bei vormals verbreiteten Technologien wie CdTe-Dünn-
schichtmodulen ist auch eine Auswaschung von Cadmium möglich. Ein Auslösen der Me-
talle kann selbst durch pH-neutrales Wasser erfolgen, wenn die Auswaschung über lange 
Zeiträume erfolgt. In den Versuchen wurden die Schadstoffe über nicht abgedichtete Rän-
der der Module ausgetragen.  

Die Photovoltaikhersteller setzen seit einigen Jahren auf eine starke Reduzierung von Blei 
in den Modulen (Hutchins, 2019). Nur noch einzelne Komponenten in Solarmodulen enthal-
ten Blei in geringsten Mengen, bspw. die wenige Nanometer dicke Lötbeschichtung der 
Verbinder und die Metallisierungspaste der Solarzellen. Neben dem Fakt, dass sich diese 
Materialien in einer geschlossenen Umgebung befinden, ist das Blei auch chemisch in der 
Metallisierungspaste gebunden, sodass eine Auswaschung auch bei Modulbruch unwahr-
scheinlich ist, wenn nicht gar vollständig bleifreie Module verwendet werden. 

Eine besondere Gefahr der Schadstofffreisetzung sehen die Autoren daher lediglich bei be-
schädigten Modulen. Diese Gefahr wird bei der geplanten Anlage durch die regelmäßigen 
Kontrollen und Wartungen der Anlagenbestandteile (s. Kap. 5.6 und 5.7) minimiert.  
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PFAS 

Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS oder PFC) finden in zahlreichen Anwendungsbe-
reichen Verwendung. Auch in Beschichtungen von Solarmodulen können PFAS enthalten 
sein. Bei Freisetzung der PFAS wirken diese schädlich auf Mensch und Umwelt.  

Die vorgesehenen Solarmodule sollen jedoch lediglich mit einer keramischen Antireflexbe-
schichtung (ACR) auf der Glasaußenseite versehen werden, um die Lichttransmission ins 
Modulinnere zu erhöhen. Die Beschichtung auf dem Solar-Abdeckglas erfolgt üblicherweise 
durch Auftragen einer Beschichtungslösung im Sprüh- oder Walzbeschichtungsverfahren. 
Die Beschichtungslösung ist in der Regel ein Sol-Gel bestehend aus Siliziumdioxid-Vorläu-
fern (z. B. Tetraethoxysilan), Säuren, Lösungsmitteln und Wasser. Durch die Reaktion dieser 
Komponenten entsteht eine dünne poröse Siliziumdioxidschicht, die auf der Glasoberfläche 
abgeschieden wird. PFAS kommen in der Beschichtung nicht zum Einsatz. Eine Freisetzung 
von PFAS aus den Solarmodulen ist daher nicht zu besorgen. 

 

Mögliche physikalische Auswirkungen 

Die vorhabensbedingten Auswirkungen auf die limnologischen Verhältnisse des Stürmlin-
ger Sees und seine Wasserqualität werden in einem eigenständigen limnologischen Gut-
achten beschrieben und bewertet (s. Teil III). 

Das limnologische Gutachten benennt als Ursache für vorhabensbedingte physikalische 
Auswirkungen die Überdeckung und Beschattung der Wasseroberfläche. Die Überdeckung 
führt zu einer Verringerung primärer meteorologischer Wirkgrößen wie der Globalstrahlung, 
der Windgeschwindigkeiten und der langwelligen Rückstrahlung sowie zu einer Erhöhung 
des Dampfdrucks.  

Änderungen der aufgeführten primären meteorologischen Wirkgrößen können sich auf ele-
mentare limnologische Parameter, wie den Temperaturhaushalt, die Wasserzirkulation und 
das Schichtungsverhalten sowie auf den Sauerstoffhaushalt auswirken.    

Mit dem speziellen Design der schwimmenden PV-Anlage sollen laut Aussage des Anla-
genherstellers die anlagebedingten Auswirkungen auf die meteorologischen Wirkgrößen 
möglichst gering gehalten werden: 

• Lediglich ca. 15 % der Gesamtanlagenfläche schwimmen auf der Wasseroberflä-
che bzw. tauchen in den Wasserkörper ein. Die restlichen 85% „schweben“ über 
dem Wasserkörper. Dadurch kann weiterhin eine freie Bewegung des Wassers un-
ter der Anlage und somit ein Wasseraustausch sowie eine oberflächennahe Zirku-
lation des Wassers gewährleistet werden.  

• Die Beschattung wird durch eine lichtdurchlässige Konstruktion verringert.  

• Die Konstruktion fördert den Kamineffekt, durch den die kältere Luft von der Was-
seroberfläche die PV-Module kühlen kann (s. Abb. 5). Dadurch wird sichergestellt, 
dass diese die optimale Temperatur für eine maximale Energieerzeugung behalten. 
Gleichzeitig wird durch den Kamineffekt ein Hitzestau unter der Anlage vermieden. 
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Das limnologische Gutachten kommt auf der Basis einer Literaturauswertung zu dem 
Schluss, dass eine Erheblichkeitsschwelle für schwimmende PV-Anlagen, ab der mit einer 
signifikanten Beeinflussung der meteorologischen Wirkgrößen zu rechnen ist, erreicht wird, 
wenn - je nach Ausgestaltung des Sees - ein Überdeckungsgrad von ca. 25 % bis 40 % 
gegeben ist. Der Überdeckungsgrad der geplanten FPV-Anlage mit ca. 13 % ist auf dem 
Stürmlinger See deutlich geringer. 

In Modellberechnungen, die eine deutliche Abnahme der Globalstrahlung der langwelligen 
Rückstrahlung und der Windgeschwindigkeit sowie einer leichten Zunahme des Dampf-
drucks unter der geplanten PV-Anlage berücksichtigt, kommt das limnologische Gutachten 
zu dem Schluss, dass durch den Wasseraustausch mit den nicht überdeckten Seebereichen 
die Auswirkungen auf die elementaren limnologischen Parameter Zirkulationsverhalten so-
wie Temperatur- und Sauerstoffhaushalt unerheblich sind. In den Prognoseberechnungen 
für die geplante FPV-Anlage wurde ermittelt, dass selbst bei einer Überdeckung von 30 % 
der Seefläche negative Auswirkungen auf das Gewässer auszuschließen sind. Sogar eine 
Überdeckung von 50 % der Seefläche würde lediglich eine Verschlechterung des Sauer-
stoffhaushalts im Hypolimnion nach sich ziehen. Mit steigendem Überdeckungsgrad ver-
mindert sich auch die Verdunstung des Seewassers, womit eine Erhöhung der Grundwas-
serneubildung einhergeht. Die höhere Grundwasserneubildung ist insbesondere vor dem 
Hintergrund des Klimawandels als positiver Effekt zu bewerten.    

 

Vorhabensbedingte Auswirkungen auf Bewirtschaftungsziele der WRRL  

Wesentliches Ziel der WRRL ist der gute Zustand der Wasserkörper. Bezogen auf die Was-
serkörper im Vorhabensbereich heißt das, dass ein guter ökologischer und chemischer Zu-
stand der Oberflächengewässer und ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand des 
Grundwassers zu erreichen oder dort, wo bereits festgestellt, zu erhalten ist.  

Das limnologische Gutachten stellt für das Untersuchungsgewässer keine vorhabensbe-
dingten Änderungen der Qualitätskomponenten nach dem Kiesleitfaden (LfU, 2004) fest. 
Abweichungen von den zu erreichenden Qualitätsmerkmalen nach OGewV ergeben sich 
während der Auskiesungstätigkeit aus der verminderten Sichttiefe. Nach Einstellung der 
Auskiesung werden die Qualitätsziele nach OGewV sogar bei Errichtung einer deutlich grö-
ßeren FPV-Anlage mit Überdeckung von 50 % der Wasserfläche erreicht.   

Da das limnologische Gutachten zu dem Schluss kommt, dass vorhabensbedingt keine Aus-
wirkungen auf den Baggersee zu erwarten sind, werden auch die Bewirtschaftungsziele der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht beeinträchtigt (s. Kapitel 9 in Antragsteil III). Das 
Verschlechterungsverbot nach der WRRL wird somit eingehalten.  
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Vorhabensbedingte Auswirkungen auf den Gewässerrandstreifen 

Der Gewässerrandstreifen dient nach § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erhaltung 
und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspei-
cherung, der Sicherung des Wasserabflusses und der Verminderung von Stoffeinträgen aus 
diffusen Quellen („Pufferstreifen“). Der Gewässerrandstreifen nimmt im Außenbereich eine 
Breite von 10 m des terrestrischen, an das Gewässer angrenzenden Bereichs ein. 

Ein Eingriff in den Gewässerrandstreifen ist, mit Ausnahme der Verlegung der Stromkabel, 
der Anlage der Slipstelle für das Wartungsboot sowie der Einsetzung der Modulflöße wäh-
rend der Errichtung der FPV-Anlage, nicht vorgesehen. Die aufgeführten Maßnahmen wer-
den punktuell im Bereich der Betriebsfläche umgesetzt, die bisher schon durch die betrieb-
lichen Vorgänge der Fa. Stürmlinger geprägt ist und zukünftiges Abbaugelände darstellen. 
Diese lassen sich nicht vermeiden. Eine vorhabensbedingte zusätzliche Beeinträchtigung 
der Funktionen des Gewässerrandstreifens ist nicht zu erwarten.  

 
Gewässermonitoring 

Es ist ein Gewässermonitoring zur Überwachung der Auswirkungen vorgesehen. Dieses 
Monitoring orientiert sich an der Arbeitshilfe des LAWA Expertenkreis Seen (2023). Die 
Untersuchungsparameter werden im Teil II des Antrags dargestellt.  

Da bereits umfangreiche limnologische Untersuchungen, die im Rahmen des Abbaumoni-
torings erfolgen, vorliegen (vgl. auch Teil III der Antragsunterlagen), ist ein weiteres Moni-
toring des Istzustands nicht erforderlich. Das geplante anlagenbezogene Monitoring ist ent-
sprechend der Empfehlungen für eine Dauer von mindestens 2 Jahren nach Inbetriebnahme 
der FPV-Anlage vorgesehen.   

 

 

7.4 Mögliche Entwicklung von Cyanobakterien 

Das limnologische Gutachten (Teil III) betrachtet anhand einer Literaturauswertung die vor-
habensbedingte Entwicklung von toxinbildenden Cyanobakterien im Baggersee. 

Besonderes Augenmerk wird auf eine mögliche Entwicklung benthischer Cynobakterien (als 
Aufwuchs auf den Schwimmkörpern) der Gattungen Lyngbya, Oscillatoria, Phormidium und 
Tychonema gerichtet, da diese zur Beeinträchtigung der Gewässernutzung durch Toxinbil-
dung führen können. Aufgrund der geringen Nährstoffgehalte im Stürmlinger See und der 
ungünstigen Lichtverhältnisse unter den abgeschatteten Schwimmkörpern ist nach Ein-
schätzung des Gutachters nicht mit einem erheblichen Aufkommen benthischer Cyanobak-
terien zu rechnen. 
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Eine Begünstigung von schwachlichtliebenden Arten (Planktothrix rubescens) unter den So-
larmodulen ist nicht zu erwarten. Die Schwachlichtart hat unter den Solarmodulen zwar 
einen Konkurrenzvorteil, die Strömungsverhältnisse im See sind jedoch so stark und die 
Phosphorlimitierung im Baggersee ist so ausgeprägt, dass diese Art hier den Konkurrenz-
vorteil als Schwachlichtart nicht nutzen kann. 

Insgesamt sind nur geringe Phytoplanktonentwicklungen einschließlich des Cyanobakteri-
enaufkommens zu erwarten. Eine Belastung des Grundwassers im Abstrom des Stürmlinger 
Sees ist auszuschließen, da sich Cyanotoxine sehr schnell abbauen und die Fließgeschwin-
digkeit des Grundwassers gering ist.  

 

 

7.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen werden ausführlich im Fachbeitrag 
Umwelt und Naturschutz (Teil II des Antrags) sowie im gesonderten Fisch- und Wasser-
pflanzen-Gutachten (Teil IV des Antrags) betrachtet und bewertet. 

Die Auswirkungen der PV-Anlage auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen erstrecken sich in 
erster Linie auf den darunter liegenden Unterwasserbereich des Sees. Das Vorhaben führt 
gemäß fischereilichem Gutachten (Teil IV) nicht zu einem verringerten Angebot an Fischle-
bensräumen in dem See. Bezüglich der Vögel hat die PV-Anlage insbesondere für den fisch-
jagenden Haubentaucher eine Verkleinerung des Jagdlebensraumes zur Folge. Da der Ver-
lust an Lebensräumen für Wasservögel (v.a. Haubentaucher) nur 14 % im Zentrum des Sees 
beträgt und der restliche knapp 43 ha große Seekörper diese Tiergruppe weiter zur Verfü-
gung steht, sind die Auswirkungen als gering bzw. nicht erheblich einzustufen. Darüber 
hinaus wird der Habitatverlust infolge der anstehenden abbaubedingten Nordwesterweite-
rung des Sees mittelfristig wieder ausgeglichen. Weitere Beeinträchtigungen des limnolo-
gischen Seezustands sind nicht zu erwarten. 

Ein konkreter funktioneller Ausgleichsbedarf lässt sich im Rahmen einer schutzgutbezoge-
nen Eingriffs-/Ausgleichsbilanz nicht ableiten. Um die allgemeinen Lebensraumbedingun-
gen für die relevanten Tiergruppen zu verbessern, sollen ufernahe Brut(halb-)inseln für 
Wasservögel angelegt werden sowie Körbe für Fische unter der PV-Anlage installiert wer-
den. Mit der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen wird der vorhabensbedingte Eingriff in 
Natur und Landschaft vollständig ausgeglichen. 

Eine artenschutzrechtliche Beurteilung im Fachbeitrag Umwelt und Naturschutz kommt zu 
dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen die Verbotstat-
bestände des § 44 BNatSchG durch die geplante schwimmende PV-Anlage auf den Bagger-
see der Fa. Stürmlinger nicht ausgelöst werden. 
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7.6 Vorhabensbedingte Lärm-, Abgas- und Staubemissionen 

Der Betrieb der schwimmenden PV-Anlage erfolgt ohne Emissionen von Lärm, Abgasen o-
der Staub. 

Einzig während der Montage- und Errichtungsphase der Anlage kann es durch die einge-
setzten Baumaschinen und die Anlieferung der Anlagenbestandteile zu Emissionen kom-
men. Diese Phase ist jedoch auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum von ca. 3 Monaten 
begrenzt. Darüber hinaus unterscheiden sich die dabei entstehenden Emissionen nicht we-
sentlich von den ohnehin vorhandenen während des Kieswerksbetriebs auftretenden Emis-
sionen.  

Relevante Beeinträchtigungen insbesondere der westlich des Baggersees gelegenen Bahn- 
und Straßentrassen sowie der Nutzungen in den Wohn-, Misch- und Gewerbegebieten von 
Durmersheim durch vorhabenbezogenen Emissionen sind nicht zu erwarten.  

 

 

7.7 Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen und den Klimawandel 

Die Simulation prognostiziert für die Eigenversorgungsanlage eine Jahresproduktion von 
ca. 800.000 kWh/a. Der jährliche Strombedarf des Kieswerks beläuft sich auf ca. 1.200.000 
kWh/a. Außerhalb der Betriebszeiten wird kein bzw. deutlich weniger Strom durch das 
Kieswerk abgenommen. Die in diesen Zeiten produzierte überschüssige elektrische Energie 
aus der Eigenversorgungsanlage wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Nach den 
betrieblichen Planungen ist derzeit davon auszugehen, dass ca. 450.000 bis 500.000 kWh/a 
aus der Produktion der Eigenverbrauchsanlage vom Kieswerk genutzt werden können. Das 
entspricht rund 30 bis 50 % des betrieblichen Strombedarfs. 

Für die gesamte FPV-Anlage (Volleinspeiser- und Eigenverbrauchsanlage) ist im Mittel rech-
nerisch eine Produktion von ca. 12.000.000 kWh/a zu erwarten. Das Umweltbundesamt 
(2019) gibt für die spezifische Treibhausgasbilanz von Photovoltaik einen Netto-Vermei-
dungsfaktor von 627 g CO2-eq./kWh an. Daraus ergibt sich eine überschlägig ermittelte 
Reduktion der Treibhausgasemissionen von ca. 7.500 t CO2-eq. pro Jahr.  

Der Betrieb der PV-Anlage trägt zu einer deutlichen Minderung von Treibhausgasemissio-
nen und somit auch zur Minderung des durch die Treibhausgasfreisetzung bedingten Kli-
mawandels bei. 

Darüber hinaus sind nach dem limnologischen Gutachten (Teil III) weitere positive Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt des Baggersees zu erwarten. Als Folge der geplanten Nut-
zung ergeben sich in Bezug auf die mit der Klimaveränderung zu erwartende künftigen Er-
wärmung positive Effekte, da insbesondere durch die Verschattung eine Verringerung der 
Wassertemperaturen im See möglich ist. Außerdem gehen die Verdunstungsverluste über 
die Seeoberfläche zurück, da unter den Überdeckungsbereichen neben dem Rückgang der 
Sonneneinstrahlung auch die Windgeschwindigkeit abnimmt und gleichzeitig die Luft-
feuchte ansteigt.  
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7.8 Vorhabensbedingte Abfälle 

Spezifische Abfälle fallen im Betrieb der Photovoltaikanlage nicht an.  

Verpackungsmaterialien, die während der Bauphase anfallen, werden durch die Lieferanten 
entsorgt. Abfälle, die im Rahmen von Reparatur- und Wartungsarbeiten anfallen, wie bspw. 
defekte Anlagenbestandteile, werden von den entsprechenden Fachfirmen einer geeigne-
ten Verwertung bzw. fachgerechten Entsorgung zugeführt.  

Sollte während der Betriebslaufzeit ein Austausch des in der Transformatorstation verwen-
deten biologisch abbaubaren Bioesthers erforderlich sein, werden die anfallenden Altge-
mische einer geeigneten Fachfirma zur fachgerechten Entsorgung übergeben. 

 

 

7.9 Blendwirkung der Module 

Grundsätzlich werden die in Solaranlagen eingesetzten Materialien möglichst reflexions-
arm gewählt, um einen hohen elektrischen Wirkungsgrad zu erreichen. Daher werden die 
Module nach dem Stand der Technik reflexionsarm sein. 

Im Umfeld des Stürmlinger Sees bestehen mit Ausnahme einer im Westen vorbeiführenden 
DB-Trasse und der sich westlich daran anschließenden Bundestraße B 36 nur Wirtschafts-
wege und wenig befahrene Nebenstraßen. Von Norden, Osten und Süden ist die Wasser-
fläche des Sees aufgrund seiner um ca. 9 m gegenüber dem umliegenden Gelände einge-
tieften Lage sowie durch die abschirmende Wirkung der Gehölzbestände entlang der Ufer-
böschung praktisch nicht einsehbar (s. Abb. 16).  

 

 
Abbildung 16: Gehölzbestand am Nordufer des Stürmlinger Sees (Quelle: arguplan GmbH) 
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Die parallel des Westufers verlaufende Trasse der B 36 ist durch Schallschutzwände von 
der DB-Trasse und damit von der Seefläche getrennt (s. Abb. 17). Daher ist der See weder 
von den im Westen verlaufenden Straßentrassen noch aus dem weiter westlich gelegenen 
Siedlungsbereich von Durmersheim einsehbar.  

Neben den topographischen Gegebenheiten spricht auch die Entfernung der FPV-Anlage zu 
den relevanten Verkehrstrassen und zu den Siedlungsbereichen gegen eine beeinträchti-
gende Blendwirkung der FPV-Anlage. Laut Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) bzw. 
gemäß der daraus resultierenden Licht-Leitlinie sind technische Anlagen, die das Sonnen-
licht reflektieren, so auszuführen, dass es bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern nicht 
zu erheblichen Störungen kommt. Die Licht-Leitlinie wurde durch die Bund/Länder-Arbeits-
gemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) verfasst und dient als Basis für Messung und Be-
urteilung von Lichtimmissionen.  

 

 
Abbildung 17: Schallschutzwand entlang der DB-Trasse (Quelle: arguplan GmbH) 

 

Für die Betrachtung von Verkehrsinfrastruktur besteht zurzeit kein einfach feststellbarer, 
universeller Grenzwert hinsichtlich der Reduktion der Blendwirkung bzw. von Reflexionen. 
Allerdings verweist die Licht-Leitlinie darauf, dass für Standorte, an denen keine Blendung 
auftreten kann, auch keine detaillierte Untersuchung durchgeführt werden muss. Hier wird 
unter anderem eine Entfernung von 100 m zur Anlage als Grenze für relevante Blendeffekte 
angeführt.  

Zur betrachteten FPV-Anlage hat die DB-Trasse eine Mindestentfernung von 280 m. Die 
B 36 und der Siedlungsbereich von Durmersheim weisen eine noch größere Entfernung zur 
Anlage auf. Die 100 m-Distanz, aus deren Unterschreitung eine relevante Blendwirkung 
resultieren könnte, wird an allen zu betrachtenden Punkten deutlich überschritten.    
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Zusammenfassend ist durch die geplante Anlage nicht mit Reflexionen zu rechnen, die auf-
grund von Blendwirkungen zu einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs oder der Anwoh-
ner führen können.  

 

 

7.10 Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Als technisches bzw. naturfremdes Element könnte die geplante FPV-Anlage das Land-
schaftsbild beeinträchtigen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich derzeit um ein 
aktives Kiesabbaugebiet handelt, das von Förderbändern durchzogen ist. Auf dem See ist 
der Schwimmbagger deutlich sichtbar.  

Aufgrund der um mehrere Meter tieferen Lage des Sees gegenüber dem umliegenden Ge-
lände ist zudem grundsätzlich eine geringe Einsehbarkeit von außen auf das Gewässer ge-
geben. Die im oberen Bereich der ehemaligen Abbauböschung vorhandenen Gehölze ver-
hindern zusätzlich eine Sichtbarkeit auf den Vorhabensbereich. So ist der See von außen 
nicht oder kaum zu erkennen. Aufgrund der umgebenden Landwirtschaftsflächen liegt au-
ßerdem eine geringe Frequentierung durch die Bevölkerung vor. Von der westlich gelege-
nen B 36, den Bahnlinien und dem Siedlungsbereich von Durmersheim ist das Gewässer 
aufgrund der hohen Lärmschutzwand entlang der Bahntrasse nicht zu sehen. 

Eine Zugänglichkeit zum Seeufer mit einer direkten Sicht auf den Vorhabensbereich ist auf-
grund der Umzäunung nur durch Mitglieder des örtlichen Angelvereins möglich. Die älteren 
Uferzonen im Norden, Osten und Süden des Gewässers weisen zahlreiche Angelstellen oft-
mals mit Stegen auf, von denen ein ungehinderter Blick auf den See und somit auf den 
Vorhabensbereich gegeben ist. Es liegt keine Nutzung der offenen Seefläche durch 
Schwimmer, Segler und Surfer vor; das Baden ist untersagt. 

Aufgrund der Höhe der Anlage werden vom Seeufer aus bei einem Blick über das Gewässer 
die höher gelegenen Uferbereiche weiterhin überwiegend sichtbar sein.  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass trotz der gegebenen Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Landschaft durch das ge-
plante PV-Vorhaben aufgrund der Vorprägung als Abbaugebiet, der geringen Höhe der PV-
Anlage und der eingeschränkten Einsehbarkeit auf den Baggersee nicht eintritt. 
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8 Zusammenfassung und abschließende Beurteilung  

Die SPV Solarpark 120. GmbH & Co. KG beantragt nach § 28 des Wassergesetzes Baden-
Württemberg (WG) sowie nach §§ 8 und 9 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i. V. m. 
§ 93 WG eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für die Errichtung und den Betrieb einer 
schwimmende Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von etwa 13 MWp auf dem 
Stürmlinger See in Durmersheim (Landkreis Rastatt).  

Auf Basis der vorliegenden Antragsunterlagen einschließlich der fachgutachterlichen Be-
urteilungen des Vorhabens kann festgestellt werden, dass die Errichtung und der Betrieb 
der PV-Anlage den Forderungen nach Abs. 2 § 14 WG BW entspricht und die ökologischen 
Funktionen des Stürmlinger Sees nicht beeinträchtigt.  

Die geplante FPV-Anlage wird so errichtet, betrieben und unterhalten, dass keine schädli-
chen Gewässerveränderungen zu erwarten sind und die es zu keiner unvermeidbaren Er-
schwernis der Gewässerunterhaltung kommt. Die Anlage erfüllt somit die Anforderungen 
nach § 36 Abs. 1 WHG.  

Die erforderlichen Mindestabstände von 40 m zu allen Ufern werden eingehalten. Die ma-
ximal zulässige Bedeckung der Wasserfläche von 15 % wird unterschritten. Damit ent-
spricht die FPV-Anlage den Anforderungen nach §36 Abs. 3 WHG.  

Den Bewirtschaftungsgrundsätzen nach §§ 1 und 6 WHG, nach denen die Funktions- und 
Leistungsfähigkeit der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen zu erhalten ist, wird mit der geplanten FPV-Anlage ebenfalls ent-
sprochen. Ebenso entspricht die geplante FPV-Anlage den allgemeinen Bewirtschaftungs-
grundsätzen nach §§ 1, 12 WG.  

In vorliegendem Fall trägt das Vorhaben gemäß Satz 5 Absatz 1 § 6 WHG sowie gemäß 
Satz 4 Absatz 2 § 1 WG insbesondere dazu bei, den möglichen Folgen des Klimawandels 
vorzubeugen, indem es eine Reduzierung der Treibhausgasfreisetzung ermöglicht.  

Auch die Bewirtschaftungsziele nach § 27 WHG werden eingehalten, weil eine Verschlech-
terung des ökologischen und chemischen Zustands des Stürmlinger Sees bei der Umsetzung 
des Vorhabens vermieden wird. 

Eine Bewertung der Maßnahmenauswirkungen nach EU-WRRL ergab einen leitbildkonfor-
men Zustand für das geplante Vorhaben. Ebenso können Beeinträchtigungen der chemi-
schen Qualitätskomponenten durch die zum Anlagenbau verwendeten Materialien ausge-
schlossen werden.  

 

 

  



SPV Solarpark 120. GmbH & Co. KG   –   FPV-Anlage Durmersheim   –   Teil I: Erläuterungsbericht 42 I 42 

9 Verwendete Unterlagen  

BROWN, D.T. (2005): Festmachersysteme.- in Handbook of Engineering, Kap. 8.7.2 Umwelt-
bedingungen und Belastungen  

FRAUNHOFER INSTITUT FÜR UMWELT-, SICHERHEIT- UND ENERGIETECHNIK UMSICHT (2018): Kunst-
stoffe in der Umwelt – Mikroplastik und Makroplastik.- 56 S., Oberhausen 

HUTCHINS, MARK (2019): A lead-free future for solar PV: In pv-magazine vom. 26.10.2019; 
https://www.pv-magazine.com/2019/10/26/the-weekend-read-a-lead-free-future-
for-solar-pv/ 

LAWA EXPERTENKREIS SEEN (2023): Arbeitshilfe für die gewässerökologische Beurteilung von 
Seen als Standorte für schwimmende Photovoltaikanlagen (FPV-Anlagen).- 10 S.  

LFU (LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG) (2004): Kiesgewinnung und 
Wasserwirtschaft - Empfehlungen für die Planung und Genehmigung des Abbaues 
von Kies und Sand. Oberirdische Gewässer, Gewässerökologie 88, Karlsruhe. 

UMWELTBUNDESAMT (2019): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger – CLIMAT CHANGE 
37/2019.- 158 S., Dessau-Roßlau 

UNIVERSITÄT STUTTGART (2017): Schadstofffreisetzung aus Photovoltaik-Modulen – Ab-
schlussbericht (Förderkennzeichen 0325751).- 138 S., Stuttgart  



SPV Solarpark 120. GmbH & Co. KG   –   FPV-Anlage Durmersheim   –   Teil I: Erläuterungsbericht Anhang 

 Anhang I.1 
VDE-Zertifikat für das Floating Photovoltaic System   
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Anhang I.2 
Testergebnisse zur Stabilität und zum Umweltverhalten 

der Anlagenkomponenten 
(Zimmermann PV-Floating) 
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Anhang I.3 
Sicherheitsdatenblatt Transformatorenöl 

(M&I Materials Ltd.) 
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Anhang I.4 
 Sicherheitsvorkehrungen bei Fehlfunktionen in der Anlagenelektrik  
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Anhang I.5 
 Tabellarische Beschreibung der Bauphase  
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1. Standort-Management 

1.1 Gesundheit und Sicherheit  
 

Erfüllung aller geltenden HSE-Vorschriften 

1.2 Standort-Managementder Website 

1.2.1 Leitender Bauleiter 
 

Bereitstellung der Bauleitung. Koordinierung der Arbeiten vor Ort. Kontrolle 
der Einhaltung der HSE-Standards. Dokumentation und Berichterstattung.  

1.2.2 Verkehrs- und Logistikmanagement innerhalb des Baugebiets 
 

Verkehrsmanagement vor Ort inkl., Zugangskontrolle  
 

Verteilung aller mit dem Bau zusammenhängenden Komponenten auf der 
Baustelle. 

1.4 Baustelleneinrichtung  
 

Installation, Betrieb und Demontage von: 

1.4.1 Sozialeinrichtungen 
 

Alle notwendigen Sozialeinrichtungen während der Bauarbeiten gemäß den 
gesetzlichen HSE-Vorschriften, wie z.B. Sanitärräume, provisorische Wasser-
versorgung, Erste-Hilfe-Kasten, Feuerlöschdecke, etc.  
Anzahl und Größe der Einrichtungen entsprechend der Gesamtzahl der Mitar-
beiter aller Gewerke.  

1.4.2 Einrichtungen vor Ort 
 

Bereitstellung und Betrieb von mobilen Kabinen wie  
- Bauleitungsbüros,  
- Bürocontainer für den Bauherrn mit 2 Arbeitsplätzen  
- Besprechungsraum für den Bauherrn,  
- Aufenthaltsräume für alle Gewerke  
- Ausreichende Anzahl von Containern zur Lagerung. 

1.5 Maschinenpark 

1.5.1 LKW oder Radlader / Raupenfahrzeuge / Werkzeugausrüstung für die Ausfüh-
rung aller Gewerke erforderlich 

1.5.2 Straßenreinigungsdienst 
 

Die öffentlichen Straßen müssen von jeglichem Schlamm und Schmutz von 
der Baustelle sauber gehalten werden. Entsprechende Maßnahmen wie Kehr-
dienst und mobile Radwaschanlage sind zu ergreifen. 
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1.6 Materialwirtschaft 
 

Koordination von professioneller Lagerung und Vor-Ort-Logistik 
 

Ablegen von Materialinventaren über alles gelagerte und bereits installierte 
Material 

 
Entgegennahme und Kontrolle des gesamten eingehenden Materials für den 
Einbau 

 
Mengenkontrolle anhand des Lieferscheins und der Packliste. 

 
Dokumentation des Lieferscheins in digitaler und gedruckter Form nach den 
vom Auftraggeber festgelegten Richtlinien 

 
Materialprüfung auf offensichtliche Mängel, Dokumentation der Mängel 
durch Foto und Seriennummer des Artikels. Eventuelle Schäden sind sofort 
dem PC und dem Kunden zu melden. 

 
Entladen und lagern der Waren für die mechanische Konstruktion, wenn Sie 
mit einem geeigneten Fahrzeug auf der Baustelle ankommen. Auspacken der 
Waren und Entsorgung des Verpackungsmaterial im Recycling-Container. 

1.7 Beseitigung von Abfällen 
 

Koordinierung der regelmäßigen Reinigung der Baustelle und der Entsorgung 
der Abfälle in die Mülltonnen 

1.8 Dokumentation 

1.8.1 Management der Baustelle 
 

Bereitstellung von wöchentlichen Baufortschrittsberichten mit Angabe des 
Fertigstellungsgrades der Hauptkomponenten inkl. Fotodokumentation. Die 
Berichte müssen die Anzahl der Arbeiter auf der Baustelle, die in der vergan-
genen Woche durchgeführten Arbeiten, die für die nächste Woche geplanten 
Arbeiten, die Wetterbedingungen, alle unvorhergesehenen Ereignisse (ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf Unfälle), mögliche Verzögerungen ge-
genüber dem Arbeitsprogramm und entsprechende Gegenmaßnahmen ent-
halten 

 
Protokolle von Besprechungen vor Ort 

 
Abholung und Übergabe aller Frachtpapiere und Sicherheitsübergabeproto-
kolle 
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2 Mechanische Montage 

  
Alle Arbeiten müssen in strikter Übereinstimmung mit der Ausführungspla-
nung und den Spezifikationen des Lieferanten ausgeführt werden. 

2.1 Vormontage an Land 
2.1.1 Lieferung des Montagesystems 
2.1.2 Vorbereitung der Solarboote 

  

Schließen der Blindkappen auf dem ZM1 gemäß den Empfehlungen des Lie-
feranten. 
Montage des Solarbootes mit 4ZM1  
Montage der Stahlunterkonstruktion 
Montage der vorgefertigten DC-Verkabelung  
Montage der Module (72 Zellen), einschließlich DC-Verkabelung 

  
Einschließlich Montage eines Haltewerkzeugs für die Verankerung an jedem 
Endboot 

  
Montage von 2 Aluminiumplatten pro Floater mit Nieten an den C-Schienen 
(geeignetes Werkzeug ist zu verwenden). 

2.1.3 Vorbereitung von Wechselrichterbooten 

  

Montage des Wechselrichterbootes mit 3ZM1 
Montage der Stahlkonstruktion 
Montage von 2 Wechselrichtern pro Boot  
Montage von 2 oder 3 Kabeltrassen pro Boot 
Montage des Seitenstegs (8 Trittplatten) 

2.1.4 Vorbereitung der Wellenbrecher 
  Montage der Wellenbarrieren 3ZM1 und 2ZM1 

2.2 Wassermontage  

  
Einlassen der Solarboote und Wechselrichterboote in das Wasser (in Grup-
pen) 

  Transport der Boote an den vorgesehenen Ort  
  Verbinden der Boote miteinander  
  Sichtprüfung jeder Verbindung 

  Einlassen des Wellenbrechers in das Wasser, und Verbindung mit Floatern 

  Wellenbrecher mit Wasser befüllen 
2.3 Trafostationen 

2.3.1 Montage der Schwimmer für Trafostationen 

  
4 Aluminium-Schwimmer, 5m x 0,7m x 0,9m pro Trafostation, die miteinander 
verbunden werden, einschließlich 4 Balken zwischen den Floatern, Kabel-
schutz, Handläufe, etc. 

  Einbau eines Seitenstegs an beiden kurzen Seiten des Floaters 

  
Einbau von Aluminiumplatten als UV-Schutz zwischen Wechselrichterboot 
und Transformator, einschließlich Kürzen und Bohren nach Bedarf 
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2.3.2 Anheben des Floaters auf das Wasser 
  einschließlich der Befestigung am Ufer 

2.3.3 Platzierung und Befestigung der Transformatoren auf den Floatern  
  Kran muss vom Kunden bereitgestellt werden 

  
Transport der Transformatorfloatern an den vorgesehenen Ort gemäß der Pla-
nung 

  und mechanische Verbindung mit dem schwimmenden System  
2.4 Boote mit Doppelanker 

  Gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers 
2.5 Beschriftung  

  Lieferung der Beschriftungen  

  

Anbringung einer dauerhaften Beschriftung (gravierte/gelaserte Formica-Eti-
ketten) an den Komponenten mit Angabe von 
88 Etiketten pro Transformatorblock 
Etiketten werden mit Schrauben oder Nieten befestigt. 

 

 

3 Elektrische Montage 

  
Alle Arbeiten müssen in strikter Übereinstimmung mit dem Plan des Auftrag-
gebers und den Spezifikationen des Lieferanten ausgeführt werden. 

3.1 Nieder- und Mittelspannungsinstallation (LV/MV) 
3.1.1 Montage des LV-Kabelanlegewerkzeugs am Ufer 

  Vorbereitung des Verlegebereichs 
  Befestigung mit Nägeln im Boden 

3.1.2 Montage des LV-Kabelsetzgeräts auf dem schwimmenden System 

3.1.3 
Montage des MV-Kabelschutzrohrs (150 mm) und Einbau von Floatern 
für MV-Kabel (alle 10 m) 

  Von der PV-Anlage zum Ufer  
3.1.4 MV-Kabel ziehen 

  Kabeldurchmesser und Typ gemäß Planungsunterlagen 
  Verlegung vom Ufer zur Anlagestelle der Anlage  

3.1.5 Verlegung der LV-Kabel auf den Solarbooten 
  Kabeldurchmesser und Typ gemäß Planungsunterlagen 
  Verlegung über dem Wasserspiegel auf den Solarbooten 

3.1.6 Verlegung der LV-Kabel auf den Wechselrichterbooten 
  Kabeldurchmesser und Typ gemäß Planungsunterlagen 
  Verlegung über dem Wasserspiegel auf den Wechselrichterbooten 

3.1.7 Verlegung der MV-Kabel bis zur Trafostationen 
  Einschließlich Lieferung der MV-Steckverbinder 
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3.1.8 Erdverlegtes Niederspannungskabel zur Netzanschlussstation 

  

Aushub eines Kabelgrabens (Breite: ~0,4 m / Tiefe 1,1 m) einschließlich Ver-
füllung nach der Kabelverlegung 
Oder „Kabelschuss“ (bauseits) 

  
Verlegung der MV-Kabel im Graben. Mindestens 10 cm Sandbett über und 
unter den MV-Kabeln; Spezifikation Sand: 0/2 

  

Lieferung und Montage der mechanischen Schutzplatte:  
Breite: 400mm / Dicke: 2,0mm / Farbe: gelb 
Aufdruck: Elektrisches Gefahrensymbol (Blitz) + "Vorsicht: Electric Cable Be-
low)" 

3.2 Niederspannungsinstallation 
3.2.1 Verlegung von AC-Niederspannungskabeln  

  Spezielle flexible Kabel, von den Wechselrichtern zu den Trafostationen 

  
Einschließlich Kabelschuhanschluss (Kabelschuhe und Verbinder sind vom 
AN zu liefern).  

  
Einschließlich Kabeleinführungen in Anschlusskästen und Transformator-
Niederspannungsschalttafeln, die ordnungsgemäß verschlossen sein müssen 

  

Kennzeichnung der Niederspannungskabel an beiden Enden mit UV-
beständigen Kunststoffetiketten gemäß den SLDs. Die Etiketten sind vom 
Auftragnehmer zu liefern 

3.3 DC-Anschlüsse  
  Anschluss der Stringkabel im PV-Generator 

  
Installation der Verbindung vom letzten Boot zum Wechselrichter, einschließ-
lich Verlegung des Kabelkanals  

  

Installation von DC-Kabelbrücken zwischen den Solarbooten (624 pro Trans-
formator), einschließlich UV-beständiger Kabelführung (50mm, bauseits), die 
mit Stahlkabelbindern verbunden werden. Geeignete Werkzeuge für metalli-
sche Kabelbinder und für den Längsschnitt der Rohre müssen verwendet wer-
den 

3.4 Sensoren 

  

Installation der folgenden Sensoren:- Referenzzellen- Wetterstation- Positi-
onssensoren- Wassersensoren in den Trafostationen (7 Stück pro Trafo) 

  Kabelabstand ~ 20 Meter 

  
Kabel zum Anschluss an die Überwachungsboxen (in den Trafostationen vo-
rinstalliert) 

3.5 Erdung  
3.5.1 Potentialausgleich zwischen den Booten 

  Entsprechend Ausführungsplanung und den Detailzeichnungen 
3.5.2 Erdung der Transformatoren 

  
4 Stahlwurzeln (V2A 10mm, 6m Länge), die mit Schellen an den Trafostatio-
nen befestigt werden, um ins Wasser zu gelangen 
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6 zusätzliche Wurzeln (3 m Länge) für jeden 2-MWp-Block, die mit Klemmen 
an den Trafostationen befestigt werden, um ins Wasser zu gelangen 

3.6 Prüfberichte (Inbetriebnahmemessungen) 
3.6.1 MV-Tests 

  
Prüfung der MV-Kabeln inkl. Messung der Isolationsfestigkeit des Kabelman-
tels, Isolationsprüfspannung nach lokalen technischen Normen und Isolati-
onsfestigkeit der 3 Adern zueinander, Druckprüfung 

3.6.2 LV-Tests 

  
Messungen an allen AC-Niederspannungskabeln: Ableitwiderstand (Isolie-
rung), Schleifenwiderstand, Spannungspegelmessungen  
an allen Steckern: Funktionalität der Schutzeinrichtungen  

  
Prüfung und Inbetriebnahme von Transformatoren (NS-Seite), AC-Combiner 
Boxen und Wechselrichtern 

3.6.3 DC-Tests 

  
Messung aller DC-Strings: Ableitwiderstand (Isolation), Schleifenwiderstand, 
Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom. 

 

 

4 Montagebereich 

4.1 
Montagebereich (im Folgenden werden Idealvoraussetzungen be-
schrieben) 

  Standard: 20m x 60m 

  
Das Gebiet wird von Vegetation befreit, planiert und optional bis ca. 0,4 m 
unter der Wasseroberfläche ausgehoben. 

  Aufbau mit 0,25 m Kiesschicht, Neigung von 6° zum Wasser hin 
  Montage des Montagebandes nach Zimmermann-Vorgaben 

 

 

5 Verankerung 
5.1 Vorbereitung der Ankerseile 

  Abmessung, Zuschnitt, Spleißen, Beschriftung und Aufrollen auf Trommeln 
  Die Länge nach dem Spleißen muss dokumentiert werden. 

5.2 Temporäre Verankerung 
  Vorläufige Befestigung der Seile an den Doppelankerbooten 

5.3 Endgültige Verankerung 
  Endgültige Anpassung der Seillänge und endgültiges Spleißen der Seile 
  Die Länge nach dem Spleißen muss dokumentiert werden. 
  Endgültige Befestigung der Seile an den Doppelankerbooten 
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Anhang I.6 
ZIM Float Transportation Plattform (Wartungsboot)   
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SPV Solarpark 120. GmbH & Co. KG   –   FPV-Anlage Durmersheim   –   Teil I: Erläuterungsbericht Anhang 

Anhang I.7 
Blue C Report  

Verankerungsdesign und Ankerkräfte  
für die schwimmende PV-Anlage Stürmlinger See 

  



SPV Solarpark 120. GmbH & Co. KG   –   FPV-Anlage Durmersheim   –   Teil I: Erläuterungsbericht Anhang 

Anhang I.8 
Beispiel-Notfallplan für eine FPV-Anlage  
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